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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister
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öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft
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Bauamt
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Tiefbauamt
Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen
Amt für Mobilität
Amt für Umwelt- und Klimaschutz
Senatsbereich 2 Finanzen, Digitalisierung und 
Ordnung
Senatsbereich 4 Infrastruktur, Umwelt und Bau

Bebauungsplan Nr. 15.W.123 Wohngebiet „Ehemaliger 
Marinestützpunkt“, 2. Änderung, Abwägungs- und Satzungsbeschluss
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

22.06.2021 Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, 
Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)

Empfehlung

04.08.2021 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Empfehlung
10.08.2021 Bau- und Planungsausschuss Empfehlung
12.08.2021 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, 

Umwelt und Ordnung
Empfehlung

18.08.2021 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 

15.W.123 „Ehemaliger Marinestützpunkt Gehlsdorf“ zum Entwurf eingegangenen 
Hinweise und Anregungen aus der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen, der von 
der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, wurden 
gemäß ABWÄGUNGSUNTERLAGE (Anlage 1) dokumentiert und geprüft und 
entsprechend der darin enthaltenen Abwägungsvorschläge beschlossen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBl. I, S. 3634) beschließt die Bürgerschaft der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock für ein Areal in Gehlsdorf die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 15.W.123 „Ehemaliger Marinestützpunkt Gehlsdorf“, begrenzt

im Nordosten: durch die Straße Zur Yachtwerft,
im Südosten: durch die südöstliche Grenze des Flurstücks 442/122, die südöstliche 

Grenze des Flurstücke 442/153 und dessen gedachter Verbindung zur 
südöstlichen Grenze des Flurstücks 442/157 auf den Grundstücken 
Kadettweg 6a und 7, Kutterweg 6a, 7, 8, 8a,
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im Südwesten: durch die Unterwarnow und
im Nordwesten: durch die nordwestliche Grenze des Flurstücks 442/120, die 

nordwestliche Grenze des Flurstücks 442/150 und dessen gedachter 
Verbindung zur nordwestlichen Grenze des Flurstücks 442/146 auf 
den Grundstücken Jollenweg 7, Zeesenweg 7, 8, 9, und 10 

bestehend aus der PLANZEICHNUNG (Teil A) und dem Textteil (Teil B), als SATZUNG 
(Anlage 2).

3. Die BEGRÜNDUNG einschließlich Umweltbericht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 15.W.123 „Ehemaliger Marinestützpunkt Gehlsdorf“ (Anlage 3) wird in der 
vorliegenden Fassung gebilligt.

Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) Nr. 6 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V),
§ 10 und 13a Baugesetzbuch (BauGB)

bereits gefasste Beschlüsse: 
2017/BV/3096 - Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss B-Plan Nr. 15.W.123 2. Änderung 
Marine Gehlsdorf

Sachverhalt:

Die Planänderung betrifft den zentralen Platzbereich südwestlich der Straße Zur 
Yachtwerft und eine Wegeverbindung zum Ostufer der Unterwarnow – insgesamt ca. 7.087 
m² – im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 15.W.123 „Ehemaliger Marinestützpunkt“ 
im Nordwesten von Gehlsdorf und umfasst  folgende Flurstücke in der Gemarkung 
Gehlsdorf, Flur 1 bzw. schließt Teile davon ein:
442/122 ; 442/146 ; 442/150 - /153 ; 442/157 ; 442/209, /210 ; 442/242, /243 ; 442/254 - /257 ; 
442/264, /265 ; 442/274 - /277 ; 442/304 - /306 ; 443/16, /17 ; 461/1, /2. Die Grundstücke 
befinden sich überwiegend im Eigentum der WIRO - Wohnen in Rostock GmbH.

Die 2. Änderung des B-Plans Nr. 15.WA.123 dient der planungsrechtlichen Vorbereitung für 
die abschließende Herstellung noch fehlender Freianlagen im zentralen Bereich des 
Plangebietes zwischen der Straße Zur Yachtwerft und dem Ufer der Unterwarnow sowie 
einer im Detail veränderten Zuordnung von öffentlichen und privaten Flächen in diesem 
Bereich. Mit der Planänderung werden die Voraussetzungen geschaffen, den im B-Plan 
vorgesehenen zentralen Platzraum und die von dort zum Warnowufer führende 
Wegeverbindung ohne das bisher konzipierte Wasserbecken mit anschließendem 
Wasserlauf zu verwirklichen und hier zusätzlich den Radverkehr zu integrieren.

Anlass der Planänderung sind der unverhältnismäßige Herstellungsaufwand und die 
hohen Betriebs- und Unterhaltungskosten für die Hansestadt Rostock nach Übernahme 
eines bisher konzipierten künstlich unterhaltenen Wasserlaufs. Die städtebauliche 
Komponente dieser Situation manifestiert sich seit mehreren Jahren als unfertig 
ausgebauter öffentlicher Freiraum und begründet das Erfordernis für die Planänderung. 
Zur Sicherung einer angemessenen städtebaulichen Qualität ließ die Hansestadt Rostock 
in diesem Zusammenhang eine Entwurfsplanung für den zentralen Platzraum und die 
Fußgänger- und Fahrradverbindung erarbeiten und hat diese als Grundlage für die 
fertigzustellenden Freianlagen mit der Erschließungsträgerin abgestimmt. Die bisher 
zugelassene Bodennutzung (Wasserfläche, öff. Fußgängerbereich) erlaubt nur teilweise 
eine Verwirklichung dieser veränderten Planungs- und Gestaltungsziele und 
charakterisiert damit Ziel und Zweck dieser Planänderung.
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Gleichzeitig wurde für das zuletzt noch unbebaute Umfeld des zentralen Platzraums ein 
Bauvorhaben akquiriert, das den Intentionen des Plankonzeptes nach der Baudichte und –
höhe sowie auch hinsichtlich einer geschäftlich unterlagerten Wohnnutzung gerecht wird. 
Hieraus ergab sich die Möglichkeit einer zwischen der Hansestadt Rostock und dem 
privaten Investor abgestimmten Umsetzungsplanung für den zentralen Platzraum in enger 
Verzahnung privater und öffentlicher Flächen. Mit dieser Planänderung wird die daraus 
folgende Abgrenzung zwischen öffentlichen und privaten Flächen im zentralen Platzraum 
festgesetzt.

Die 2. Änderung des Bebauungsplans erfolgt nach § 13a BauGB im beschleunigten 
Verfahren. Die Anwendungsvoraussetzungen des § 13a BauGB sind gegeben, da der 
Änderungsbereich Bestandteil des integrierten Siedlungskörpers der Hansestadt Rostock 
ist und mit der Planänderung keine zusätzlichen Grundflächen zugelassen werden. 
Darüber hinaus wird weder die Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben begründet noch 
sind Natura 2000–Gebiete von Planauswirkungen betroffen. Von einer Umweltprüfung wird 
deshalb gem. § 13a (2) i.V.m. § 13 (3) BauGB abgesehen.

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
1 B123-2AE Abwägung Öffentlichkeit öffentlich
2 B 123-2AE Abwägung TÖB öffentlich
3 B123-2AE Planzeichnung öffentlich
4 B123-2AE Begründung öffentlich

x
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HANSE- UND UNIVERSITÄTSSTADT ROSTOCK 
  BEBAUUNGSPLAN 15.W.123 „Ehemaliger Marinestützpunkt“, 2. Änderung 

ANLAGE 1A zum Abwägungs- und Satzungsbeschluss, Abwägungsdokument zum Entwurf, STAND 31.05.21 ; 2021/BV/2305o 
 

- 1 - 

Ö 01 RA‘n Erbguth (betr. Eigentum Kadettweg 8 / FS 442/114, -/153) Schreiben vom 03.01.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.: Es wird klargestellt, dass anstelle des bisher in einer Breite von 5 m festgesetzten Was-
serlaufs und beidseitig angeordneter, je 2,5 m breiter Fußwege, die unmittelbar an die benach-
barten Wohngrundstücke angrenzen, nach dem Entwurf der 2. Änderung nunmehr eine zu-
sammenhängende, 7,5 m breite Verkehrsfläche für den Fußgänger- und Radverkehr festge-
setzt werden soll und beidseitig auf einem je 1,25 m breiten Streifen eine Nutzung als Allge-
meines Wohngebiet zugelassen werden soll. Spielplätze und ein Verweilbereich sind nicht Ge-
genstand der B-Planänderung.  

Jedoch gehören Verweilbereiche, Sitzgelegenheiten und Spielgeräte zur typischen Ausstat-
tung des öffentlichen Freiraums und sind insoweit beim künftigen Ausbau der Wegeverbindung 
entsprechend ihrer Funktion selbstverständlich vorgesehen. Dem Entwurf der Planbegründung 
und dem anliegenden Entwurf der Gestaltungsplanung war zu entnehmen, dass es sich hier 
um einzelne Spielstationen und insgesamt um Überlegungen zu einer funktionsgerechten und 
standortangemessenen Möblierung des Freiraums handelt. Die Wegeführung soll danach auf 
einem mittig geführten, ca. 3 m breiten Band erfolgen, das beidseitig von unterschiedlich ge-
stalteten und bepflanzten Freiflächen begleitet wird und damit – entgegen dem bisherigen Fest-
setzungsinhalt – einen Abstand von durchschnittlich 2 m zu den angrenzenden Wohngrund-
stücken und mehr als 6 m zu den nächstgelegenen Baugrenzen gewährleistet. 
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ff. Ö 01 RA Erbguth (betr. Eigentum Kadettweg 8 / FS 442/114, -/153) Schreiben vom 03.01.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

Zu 3.: Es wird nicht deutlich, wodurch sich eine Zunahme der potenziellen Lärmbelästigung 
aufgrund der Planänderung ergeben soll. Bisher war ein Mindestabstand von 3 m zwischen der 
Baugrenze auf dem Wohngrundstück (Flst.442/114) und dem Fußweg des Ursprungsplans 
festgesetzt. Nach dem Entwurf der 2. Planänderung wird der Abstand zwischen der (unverän-
derten) Baugrenze zu dem nunmehr festgesetzten Fuß-/Radweg auf 4,25 m vergrößert und 
kann insoweit keine zunehmende Lärmbelästigung implizieren - umso mehr, weil angesichts 
des inzwischen verbindlich mit der Erschließungsträgerin als Plangrundlage vereinbarten Ge-
staltungsentwurfs vom 10.03.2017 die tatsächliche Wegeführung erst in einem Abstand von 
mehr als 6 m vorgesehen ist. Auch von der zugelassenen Funktionserweiterung zugunsten 
einer Radverkehrsnutzung dürfte keine signifikant erhöhte Lärmbelästigung ausgehen, da 
Fahrräder i.d.R. geräuscharm unterwegs sind. 

Nach einem Abgleich mit der amtl. Liegenschaftsvermessung wurde zwar deutlich, dass das 
Wohnhaus auf dem Grundstück 442/114 die festgesetzte nördliche Baugrenze durchgängig 
um 0,12 m überschreitet, jedoch nicht so weit, dass der im Bedenkenvortrag aufgeworfene 
Abstand von nur ca. 2 m zur Grenze der nunmehr vorgesehenen Verkehrsfläche zuträfe. 

Der aus vermeintlichen Abstandsreduzierungen konstruierte Vorwurf einer planbedingt zuneh-
menden Lärmbelästigung ist deshalb unbegründet. Vielmehr ist diesbezüglich auf die aus-
schließlich im Verantwortungsbereich der Bauherren/ Grundstückseigentümer vorgenomme-
nen Standortentscheidung unmittelbar an der Fußgängerachse und an dem Uferweg zu ver-
weisen. 

Die Bedenken sind auch in Bezug auf die Spielstationen und Verweilbereiche unbegründet. 
Denn Beides war i.Ü. auch nach dem Ursprungsplan ohne Weiteres im öffentlichen Freiraum 
der bisher festgesetzten Fußgängerfläche vorstellbar. Vor allem jedoch sind „Geräuscheinwir-
kungen, die von … Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie beispielsweise Ball-
spielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, … im Regelfall keine schädliche Umweltein-
wirkung.“ (§ 22 (1a) Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)). Die im Gestaltungsplan vor-
gesehenen Spielstationen stellen Einzelanlagen dar, die ein Abweichen von dieser Regelver-
mutung nicht rechtfertigen können. Ähnlich verhält es sich mit den Verweilbereichen, denn die 
Funktion der als öffentlicher Freiraum geplanten Wegeverbindung beschränkt sich im Großen 
und Ganzen auf das Wohngebiet „Ehemaliger Marinestützpunkt“ selbst (vgl. Planbegründung, 
Pkt. 3.2). Die Freiraumnutzung stellt insoweit einen natürlichen Teil der zugelassenen Nutzung 
als Allgemeines Wohngebiet dar und kann deshalb keine unverhältnismäßige Störwirkung be-
gründen. Dies wäre zu prüfen, wenn auf der Fläche gebietsübergreifende Funktionen bedient 
würden. 
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Dafür fehlt es dem Gebiet jedoch an einer entsprechenden Zentralität und an einer geeigneten 
Vernetzung mit nennenswerten anderen Siedlungsflächen im Umfeld. 

Eine missbräuchliche Benutzung der geplanten Anlagen bis hin zu der Erwartung eines „wider-
rechtlichen Betretens des Grundstücks“ oder einer „unzulässigen Grundstücksinanspruch-
nahme durch unbefugte Dritte“ kann nicht Gegenstand der planerischen Konfliktbewältigung 
werden. Für einen solchen Fall wird auf das Ordnungsrecht verwiesen, dessen Instrumentarien 
auch den Bewohnern des Grundstücks 442/114 zur Verfügung stehen. Natürlich ist eine ge-
wisse Vorausschau in der Planung regelmäßig auch auf die Vorbeugung erkennbarer und pla-
nerisch relevanter Missbrauchsmöglichkeiten gerichtet. Dafür besteht im gg. Fall jedoch kein 
hinreichender Anlass, so dass eine Änderung der Planungsabsichten nicht in Betracht gezogen 
wird. Denn die Verweilnutzung – auch im Ursprungsplan zulässiger Teil der Planfestsetzungen 
– ist unverändert ein ausdrücklich angestrebter Zweck der geplanten öffentlichen Freianlage. 
Sie soll die landschaftlich herausgehobene Lagesituation für die Allgemeinheit zur Geltung 
bringen und das Wohnumfeld dieses Gebietes mitprägen. 
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Die in Folge der Planänderung zu erwartende, teilweise Egalisierung der bisher bestehenden 
Höhendifferenz von ca. 1 m zwischen dem öffentlichen Uferweg und dem Wohngrundstück 
verursacht entgegen dem Bedenkenvortrag keinen planungsrelevanten Nachteil für das Bau-
grundstück oder eine unzumutbare Beeinträchtigung und Beschränkung der Grundstücksnut-
zung. Vielmehr ist diese Situation mit der Höheneinordnung des weit überwiegenden Teils aller 
Baugrundstücke des Plangebiets und ihrer Lage an öffentlichen Erschließungsflächen gut ver-
gleichbar und insoweit der Regelfall. Auch ist hier nicht ersichtlich, welche Einschränkungen 
der Grundstücksnutzung durch die Niveauänderung auf außerhalb liegenden Flächen entste-
hen könnten, zumal der bestehende Höhenunterschied auch nicht Bestandteil der Festsetzun-
gen des Ursprungsplans oder seiner 1. Änderung wäre oder anderweitig ein Anspruch auf sei-
nen Fortbestand begründbar wäre. 

 

Die Beschränkung der Einfriedungshöhe auf 1 m entlang der künftigen Fuß-Radwegeverbin-
dung wurde an die im sonstigen Plangebiet geltenden 1,2 m angeglichen (TF 8.9). Die Fest-
setzung ist gestalterisch begründet (vgl. Planbegründung Urplan, Pkt. 11). Die 2. Planänderung 
löst keine erhöhten Sicherheitsanforderungen aus, die eine grundsätzliche Neubewertung der 
Fragestellung erfordern würden, jedoch erfolgt die Anpassung aus Gleichbehandlungsgrün-
den. 

 

 

 

 

Weder dem Ausblick von dem Grundstück noch der Einsehbarkeit des Grundstücks ist die 
Qualität eines geschützten Rechtsgutes zuzusprechen. Auch sind die Planänderungen, insbe-
sondere die veränderte Abgrenzung der Verkehrsfläche im Anschlussbereich an den Uferweg 
und die Folge einer Niveauangleichung, diesbezüglich nicht derart gravierend, dass sich die 
Grundstückssituation wesentlich verändert. Denn die beschriebene Einsehbarkeit bestand 
auch bisher und wurde mit der Gebäudearchitektur bauherrenseitig – wie beschrieben – aus-
gebaut. Bei einem nunmehr ggf. veränderten Sichtschutzbedürfnis bleibt es den Grundstücks-
nutzern unbenommen, etwa durch gartenkünstlerische Gestaltungen und Bepflanzungen indi-
viduell störende Ein- oder Ausblickmöglichkeiten zu mindern. 
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Eine Belastung des Wohngrundstück aufgrund der 2. Planänderung liegt nicht vor. Bedenken 
gegen eine Ungleichverteilung oder Unverhältnismäßigkeit planbedingter Grundstücksbelas-
tungen sind deshalb gegenstandslos. 

 

 

 

 

Für eine prognostische Ermittlung von planänderungsbedingten Lärmbelästigungen besteht 
keine Veranlassung (s.o.). Da eine planerische Konfliktlage aufgrund „zu erwartender Lärmer-
eignisse“ nicht entsteht, wird der Anregung einer Umplanung nicht gefolgt 
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Zu 4.: Das Änderungsverfahren wurde nach den vereinfachten Verfahrensvorschriften des 
§ 13 BauGB gestaltet. Obwohl sich der Zulässigkeitsmaßstab im Änderungsbereich nicht we-
sentlich verändert, ergibt sich die Ermächtigung zur Anwendung dieser vereinfachten Vorschrif-
ten jedoch nicht wg. einer etwa fehlerhaft angenommenen Geringfügigkeit der Planänderung 
i.S.v. § 13 (1) BauGB, sondern aus § 13a (2) BauGB (vgl. Planbegründung, Pkt. 1.3). Um eine 
Erfassung aller Betroffenheiten gleichwohl bestmöglich zu gewährleisten, wurde dabei für die 
Öffentlichkeitsbeteiligung die umfassende Form der öffentlichen Auslegung gewählt. 

 

 

Zu 5.: Die bezweifelte Planrechtfertigung ergibt sich aus den in der Planbegründung dargeleg-
ten Gründen. Die städtebauliche Komponente manifestiert sich seit mehreren Jahren als un-
fertig ausgebauter Freiraum und begründet das Planungserfordernis im Besonderen. Sowohl 
die Fortentwicklung der bestehenden Siedlungen als auch eine Berücksichtigung wirtschaftli-
cher Belange sind dabei legitime und aufgrund von § 1 (6) BauGB bei der Aufstellung von 
B- Plänen pflichtgemäß zu berücksichtigende Aspekte. 

Der Vorwurf einer unzulässigen, sog. Gefälligkeitsplanung ist unbegründet. Denn die Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock bedient sich hier lediglich der WIRO GmbH als Erschließungs-
trägerin zur Umsetzung eigener Entwicklungsinteressen.  

Nach Fehleinschätzungen hinsichtlich einer wirtschaftlich vertretbaren Umsetzbarkeit und dau-
erhaften Unterhaltung des im bisherigen Plan zugelassenen Wasserlaufs werden mit der 
Planänderung nunmehr planungsrechtlich erforderliche Voraussetzungen geschaffen, um mit 
einem veränderten Konzept den Abschluss der öffentlichen Baumaßnahmen zu ermöglichen. 

 

 

 

 

Zu 6.: Das UVPG wurde mit dem dortigen Verweis auf die BauGB-Vorschriften zutreffend zi-
tiert. Entsprechend den anzuwendenden BauGB-Vorschriften wurde gem. § 13a (2) Nr. 1 in 
Anwendung des § 13 (3) S. 1 BauGB von der Umweltprüfung abgesehen. 
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Eine Ausnahmegenehmigung für die Rodung der besagten Pappeln wurde von der Natur-
schutzbehörde in Aussicht gestellt. Aufgrund von § 18 (3) Nr. 1 Naturschutzausführungsgesetz 
(NatSchAG) M-V und der in der Planbegründung dargelegten Gründe, die sich bereits aus dem 
(rechtswirksamen) Ursprungsplan ergeben, war sie dazu verpflichtet. Ersatzpflanzungen sind 
im 2. Änderungsplan hinreichend festgesetzt. 

Die vermutete Schallschutzwirkung der Hybridpappeln ist irrelevant; eine weitere gutachterli-
che Überprüfung ist hierfür nicht erforderlich. 

Die ursprüngliche Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz ist im Umweltbericht der Planbegründung zum 
Ursprungsplans nicht abgedruckt. Die Begründung enthält lediglich eine allgemeine Flächen-
bilanz, in der u.a. die Größe der Wasserfläche und von Grünflächen unterschiedlicher Zweck-
bestimmung zusammengefasst sind. Eine Überprüfung der ursprünglichen E-/A-Bilanz ergab, 
dass die Fläche des ursprünglich geplanten Wasserlaufs als künstliches Bauwerk ohne Aus-
gleichswirkung bilanziert wurde. Grünflächen, die in die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz des Ur-
sprungsplans eingegangen sind, werden durch die 2. Planänderung nur marginal berührt. Es 
handelt sich um Flächen im Bereich der Einmündung der Wegeverbindung in den Uferweg, die 
bisher mit der Zweckbestimmung „Schutzgrün/ Hochwasserschutz-Böschung“ festgesetzt wa-
ren. Aufgrund der geringen Größe von insgesamt ca. 230 m² wird die Erheblichkeitsschwelle 
für die Anwendung der Eingriffsregelung des § 1a (3) BauGB nicht erreicht.  

Darüber hinaus ist nach den Vorschriften des § 13a (2) Nr. 4 BauGB ein Ausgleich von Eingrif-
fen aufgrund der 2. Planänderung nicht erforderlich.  

 

 

Die Bedenken wurden teilweise berücksichtigt. 

 

Der Unterzeichnenden wurde am 02.02.2018 Akteneinsicht beim Bauamt, Abteilung Bauver-
waltung & Wohnungswesen gewährt. 
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STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

 

 

Gefährdungen von Kindern durch Radler: Das Gefälle des geplanten Fuß-/ Radweges liegt 
entsprechend dem natürlich anstehenden Gelände bei etwa 1 %. Die Richtlinien RASt 06 und 
ERA, in denen wesentliche Entwurfsgrundlagen für den Radverkehr dargelegt sind, sprechen 
ab 3 % (z.T. ab 5 %) von einem starken Gefälle, bei dem besondere bauliche oder planerische 
Maßnahmen empfohlen werden und auf eine gemeinsame Benutzung verzichtet werden sollte. 
Das befürchtete Gefährdungspotenzial wurde insoweit etwas überhöht. Konflikte zwischen den 
Benutzern können jedoch mit dem Instrumentarium des Bauplanungsrechts nicht verbindlich 
entkräftet werden. Regelungsebene für eine auf die unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse 
abgestimmte Gestaltung ist die Ausführungsplanung der Wegeverbindung. Der als Anlage zur 
Planbegründung beigefügte Gestaltungsentwurf v. 10.03.2017 wurde dazu inzwischen mit der 
Erschließungsträgerin als verbindliche Grundlage vereinbart und lässt die Grundzüge erken-
nen. Danach werden durch die Trassenführung und durch die bauliche Ausformung der besag-
ten Kreuzungsbereiche Gefahrenpunkte präventiv entschärft. Die verkehrsrechtliche Widmung 
bietet weitere Möglichkeiten. Nach den Empfehlungen der RASt 06 kommt ein gemeinsamer 
Geh- und Radweg für eine schwachen Fußgänger- und Radverkehrsbelegung bis etwa 70 – 
100 (Fg+R)/h in Frage. Für den geplanten gemeinsamen Geh- und Radweg wird von einer 
geringeren Belegung ausgegangen, die diese Empfehlungswerte nicht erreicht, denn eine hö-
here Verkehrsnachfrage (Fg+R) wäre aus den angrenzenden Siedlungsflächen nicht begründ-
bar. Die Benutzung kann verkehrsrechtlich durch Zeichen 240 StVO (Radverkehr muss auf 
Fußgänger Rücksicht nehmen) oder mit Zeichen 239 StVO („Fußgänger“) und Zusatzzeichen 
1022-10 StVO („Radfahrer frei“/ Vorrang Fußgängerverkehr, Radverkehr nur Schrittgeschwin-
digkeit) geregelt werden. Bzgl. der befürchteten Gefährdungen und der Ausschöpfung planeri-
scher und verkehrsrechtlicher Präventionsmöglichkeiten ist deshalb auf die nachfolgende Pla-
nungsebene (Umsetzungsplanung) zu verweisen. Entsprechende Hinweise wurden in der 
Planbegründung (Pkt. 7) ergänzt). Gleichzeitig bleibt die angeregte Beschränkung auf eine 
reine Fußgängernutzung unberücksichtigt, weil dies der erwarteten Verkehrsnachfrage und 
auch dem Zeitgeist nicht gerecht würde und deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit gleichwohl 
von Gefährdungen aufgrund rechtswidriger Benutzungen durch Radler auszugehen wäre. 

Lärm: Die Annahme einer erhöhten Lärmbelastung ist unbegründet. Denn aufgrund der 
Planänderung und unter Berücksichtigung der o.a. Gestaltungsentwurfs vom 10.03.2017 er-
höht sich der Abstand zwischen dem Fuß-/ Radweg und dem Wohnhaus Kadettweg 7. Die im 
Änderungsentwurf vorgesehene Mitbenutzung durch Radfahrer bewirkt keine Zunahme poten-
zieller Lärmemissionen auf der Wegeverbindung. Die Bedenken sind auch in Bezug auf die 
Spielstationen und Verweilbereiche unbegründet. 
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Denn beides war i.Ü. auch nach dem Ursprungsplan ohne Weiteres im öffentlichen Freiraum 
der bisher festgesetzten Fußgängerfläche zulässig und vorstellbar. Vor allem jedoch sind „Ge-
räuscheinwirkungen, die von … Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie beispiels-
weise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, … im Regelfall keine schädliche 
Umwelteinwirkung.“ (§ 22 (1a) BImSchG). Die im Gestaltungsplan vorgesehenen Spielstatio-
nen stellen Einzelanlagen dar, die ein Abweichen von dieser Regelvermutung nicht rechtferti-
gen können. Ähnlich verhält es sich mit den Verweilbereichen, denn die Funktion der als öf-
fentlicher Freiraum geplanten Wegeverbindung beschränkt sich im Großen und Ganzen auf 
das Wohngebiet „Ehemaliger Marinestützpunkt“ selbst (vgl. Planbegründung, Pkt. 3.2). Die 
Freiraumnutzung stellt insoweit einen natürlichen Teil der zugelassenen Nutzung als Allgemei-
nes Wohngebiet dar und kann deshalb keine unverhältnismäßige Störwirkung begründen.  

Müll: Der Hinweis wurde aufgegriffen und nach Abstimmung mit dem zuständigen Umweltamt 
in der Planbegründung (Pkt. 7, Umsetzungsplanung) ergänzt. 

Privatsphäre: Erschließungsflächen sind elementarer Bestandteil von Baugebieten. Insbeson-
dere in Wohngebieten ist dabei neben der reinen verkehrlichen Grundstückserschließung auch 
die Aufenthaltsnutzung durch Bewohner und – in Abhängigkeit von der Lagezentralität – auch 
durch Gebietsfremde von Bedeutung. Die Erwartung, dass der individuelle Anspruch auf Pri-
vatsphäre auf solche öffentlichen Aufenthaltsflächen überwirken würde und auf diesen eine 
besonderes Angemessenheitsgebot gegenüber den angrenzenden Wohngrundstücken zu be-
achten wäre ist allerdings überzogen und mit dem öffentlichen Nutzungszweck auch nicht ver-
einbar. Der Anspruch auf Privatsphäre endet entsprechend an der eigenen Grundstücks-
grenze. Im Änderungsplan werden keine Nutzungen auf der öffentlichen Fuß-/ Radwegefläche 
zugelassen, die als unangemessen bzw. wohngebietsunverträglich oder -untypisch einzuord-
nen wären. 

Höhe der Einfriedungen: Bei der Prüfung der Anregung wurde das individuelle Interesse an 
einer ungestörten Privatsphäre und die Raumwirkung der Wegeverbindung mit ihren gestalte-
ten Seitenflächen berücksichtigt. Klarzustellen ist dabei, dass die Entscheidung für den Erwerb 
eines Wohngrundstücks an der Wegeverbindung im Verantwortungsbereich der jeweiligen 
Bauherren, so auch der Einwender liegt und zu diesem Zeitpunkt entsprechend dem Ur-
sprungsplan ein öffentlicher Fußweg im Abstand von 3 m zur Baugrenze und max. 1 m hohe 
Einfriedungen festgesetzt waren. Mit der 2. Planänderung wird zunächst bereits der Abstand 
des Weges zur Baugrenze etwa verdoppelt; der öffentliche Korridor wurde zugunsten der beid-
seitig angrenzenden Grundstücke auf eine Breite von 7,5 m reduziert. 
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 Unter Beachtung dieser Ausgangslage wurde die Anregung teilweise berücksichtigt und die 
TF  8.9 dahingehend geändert, dass die zugelassene Einfriedungshöhe entlang der Wegever-
bindung an die im sonstigen Plangebiet geltende Höhe (1,2 m) angeglichen wurde. Bepflan-
zungen bis zu 2 m Höhe würden allerdings eine gassenhafte Raumwirkung des Freiraums er-
zeugen, was hier planerisch unerwünscht ist. Bepflanzungen werden deshalb auf 1,5 m be-
schränkt. 

 

Die Bedenken wurden teilweise berücksichtigt. 
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STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

 

Die mit unwirtschaftlichen Aufwendungen zusammenzufassenden Gründe für die Planände-
rung sind in der Planbegründung hinreichend dargelegt. Nach Fehleinschätzungen hinsichtlich 
einer wirtschaftlich vertretbaren Umsetzbarkeit und dauerhaften Unterhaltung des im bisheri-
gen Plan zugelassenen Wasserlaufs werden mit der Planänderung nunmehr planungsrechtlich 
erforderliche Voraussetzungen geschaffen, um mit einem veränderten Konzept den Abschluss 
der öffentlichen Baumaßnahmen zu ermöglichen. Denn die städtebauliche Komponente mani-
festiert sich seit mehreren Jahren als unfertig ausgebauter öffentlicher Freiraum und begründet 
das Planungserfordernis für die 2. Änderung. Klarzustellen ist dabei, dass sowohl die Fortent-
wicklung der bestehenden Siedlungen als auch eine Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange 
legitime und aufgrund von § 1 (6) BauGB bei der Aufstellung von B-Plänen pflichtgemäß zu 
berücksichtigende Aspekte der Bauleitplanung sind. 

Inwieweit sich aus dem Zeitpunkt von Erkenntnissen über eine wirtschaftliche Machbarkeit des 
künstlichen Wasserlaufs eine juristische Fragestellung ergibt und überhaupt eine Betroffenheit 
privater Belange ableitbar ist und ob ggf. eine Informationspflicht über solche Erkenntnisse 
gegenüber der Allgemeinheit bestand, bedarf hier keiner Erörterung. Denn dies beinhaltet 
keine Anregungen zur Planänderung und ist deshalb keine Frage der planerischen Abwägung. 

Die im Gestaltungsentwurf vonseiten der Fachplanung empfohlenen Säulenhainbuchen wur-
den mit besonderer Rücksichtnahme auf eine Betroffenheit der Anlieger durch Schattenwurf 
und Laubfall gewählt, denn die Laubmenge und die Schatten werfende Silhouette minimieren 
hier eine Betroffenheit erkennbar. Mit der Aufnahme in die Planfestsetzungen soll diesbezüg-
lich die Verlässlichkeit der Planung gegenüber den Anliegern gesichert werden. Jedoch gehö-
ren Bäume mit ihren Klima- und Wohnumfeld verbessernden Eigenschaften und gleichzeitig 
den angesprochenen Auswirkungen auf Einzelne zum zweckmäßigen und ebenso regelmäßi-
gen Inventar von Wohngebieten und insbesondere des öffentlichen Raumes. Diese Auswir-
kungen sind deshalb hinzunehmen und stellen keine unzumutbare Grundstücksbelastung dar. 
Die Säulenhainbuchen bleiben deshalb Bestandteil der Planänderung. 

Die Entwässerungsplanung und ein etwaiger Anschluss der Fläche an die verfügbare öffentli-
che Regenwasser-Kanalisation des Gebietes sind Gegenstand der nachfolgenden techni-
schen Planung. Für die Regelungsinhalte des B-Plans genügt es einstweilen, dass eine An-
schlussmöglichkeit besteht. 
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STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

Belastungen der Grundstücksnutzung sind weder aufgrund der Zulassung von Radverkehr 
noch aufgrund einer gegenüber der bisher festgesetzten Fußgängernutzung möglicherweise 
stärkeren Frequentierung auf der zentr. Wegeverbindung erkennbar und wurden auch nicht 
erklärt. Auswirkungen auf den individuellen Anspruch an Privatsphäre können hingegen nicht 
verneint werden. Jedoch ist dazu klarzustellen, dass der Privatsphäreanspruch an der Grenze 
des privaten Grundstücks endet und nicht auf die angrenzenden öffentlichen Flächen über-
wirkt. Zudem liegt es in der Hand des Grundstücksnutzers, hier – etwa durch Bepflanzungen – 
seinen Privatsphäreanspruch zu verwirklichen. Die Planänderung stellt diesbezüglich auch kei-
nesfalls eine Verschlechterung dar. Denn zum Zeitpunkt des Ankaufs des Baugrundstücks, der 
i.Ü. im alleinigen Verantwortungsbereich der Eigentümer lag, war der öffentliche Fußweg sogar 
unmittelbar entlang der Grundstücksgrenze vorgesehen. Mit der 2. Planänderung und nach 
dem erwähnten Gestaltungsentwurf rückt er nunmehr vom Wohnhaus und der Grundstücks-
grenze weg. 

Die Art der Beleuchtung ist nicht Regelungsgegenstand eines B-Plans; auf die nachfolgende 
technische Planung wird insoweit verwiesen. Klarzustellen ist, dass Beleuchtungsanlagen un-
trennbar zum öffentlichen Raum gehören und insoweit zu dulden sind – im Einzelfall u.U. auch 
unter Inanspruchnahme individueller Verdunkelungsmaßnahmen. Die Anlieger dürfen dabei – 
so auch hier – jedoch eine rücksichtsvolle Planung erwarten, die i.Ü. aber zweckentsprechend 
auch ohnehin auf die Beleuchtung des Weges, nicht der Anliegergrundstücke gerichtet sein 
wird.  

Das Interesse an einer Veröffentlichung des Erschließungsvertrags beinhaltet keine planrele-
vanten Anregungen und ist deshalb nicht Gegenstand der planerischen Abwägung. Insoweit 
wird auf die individuellen Informationsmöglichkeiten verwiesen. 

 

Die Bedenken wurden nicht berücksichtigt. 
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Ö 04 A. Grunewald (betr. Eigentum Jollenweg 6 / FS 442/228, -/150) Schreiben vom 05.02.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

 

 

 

Richtigzustellen ist, dass der Änderungsentwurf an Stelle einer 5 m breiten Wasserfläche 
(künstlicher Wasserlauf) und beidseitig je 2,5 m breiten öffentlichen Fußgängerflächen nun-
mehr die Festsetzung einer 7,5 m breiten öffentlichen Fuß-/ Radwegefläche und beidseitig je 
1,25 m breite Streifen Wohngebietsflächen vorsieht. Ein Spielplatz ist nicht Bestandteil der 
Festsetzungen oder der Ausführungsplanung. Jedoch sollen in den Freiraum ein mittiger, 3 m 
breiter Fuß-/ Radweg mit 3 Verweilbereichen und 3 Spielstationen integriert werden.  

 

Es wird auf die im Ratsinformationssystem der Hanse- und Universitätsstadt Rostock öffentlich 
verfügbare Niederschrift verwiesen. 

Die vorgesehenen Festsetzungen der 2. Planänderung erzeugen keinen Konflikt mit angren-
zenden Nutzungen, der einer besonderen planerischen Bewältigung bedürfte.  

Die Annahme von planbedingten Gefährdungen der Gesundheit oder des Eigentums, verur-
sacht durch erhöhte Lärmbelastungen ist unbegründet. Die auf der Wegeverbindung hinzu-
kommende Funktion Radverkehr ist nicht mit signifikanten Lärmemissionen verbunden. Der 
Abstand der festgesetzten Verkehrsfläche zum bestehenden Gebäude (Schlafzimmerseite) 
wird mit der Planänderung formalrechtlich um 1,25 m bzw. unter Berücksichtigung des mit der 
Erschließungsträgerin inzwischen vereinbarten Gestaltungsentwurfs vom 10.03.2017 um ca. 3 
m erhöht – also von bisher etwa 3 m auf künftig etwa 6 m. Die im Einmündungsbereich auf den 
Uferweg aufgeweitete und insoweit neu/ heranrückend festgesetzte Fuß-/ Radwegefläche hat 
hier zur Gebäudewestseite (Terrasse) einen Abstand von ≥ 28 m. Die in diesem Bereich vor-
gesehene Spielstation liegt etwa 36 m entfernt – also in einem größeren Abstand, als er im 
sonstigen Plangebiet für die mit vollem Funktionsumfang festgesetzten Spielplätze im nördli-
chen Grünzug oder an der Gemeinbedarfsfläche „KiTa“ berücksichtigt wurde (vgl. Planbegrün-
dung vom 26.01.2005 zum Ursprungsplan, S. 38). 

Klarzustellen ist dabei, dass Geräuscheinwirkungen von Kinderspielplätzen gem. § 22 (1a) 
BImSchG im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung darstellen. Da es sich bei den im 
Gestaltungsentwurf vom 10.03.2017 vorgesehenen Spielstationen um Einzelanlagen und nicht 
um einen Kinderspielplatz mit vollen Funktionsumfang handelt, wäre ein Abweichen von dieser 
Regelvermutung, also die Annahme von schädlichen Umwelteinwirkungen aufgrund der Spiel-
stationen, nicht zu rechtfertigen.  
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Die Annahme von zweckentfremdenden/ missbräuchlichen Benutzungen der Spielstationen 
oder der Verweilbereiche und von damit verbundenen Ruhestörungen (Partylärm, Alkoholkon-
sum) kann mit dem Instrumentarium des Planungsrechts nicht vollständig entkräftet werden. 
Die Festsetzungen des Änderungsplans berücksichtigen hier jedoch allgemeine Planungs- und 
Ausstattungsstandards für Wohngebiete, deren Funktionen sich im Großen und Ganzen auf 
das Gebiet „Ehemaliger Marinestützpunkt“ selbst beschränkt (vgl. Planbegründung, Pkt. 3.2), 
und die insoweit keine besonderen Planungsvorsorge- oder gar Konfliktbewältigungsstrategien 
erfordern. Die Freiraumnutzung stellt hier einen natürlichen Teil der zugelassenen Nutzung als 
Allgemeines Wohngebiet und daraus resultierender Anforderungen an das Wohnumfeld dar 
und kann deshalb keine unverhältnismäßige planbedingte Störwirkung begründen. Eine miss-
bräuchliche Benutzung der geplanten Anlagen kann hingegen nicht Gegenstand der planeri-
schen Konfliktbewältigung werden. Für einen solchen Fall wird auf das Ordnungsrecht verwie-
sen, dessen Instrumentarien auch den Bewohnern des Grundstücks 442/228 zur Verfügung 
stehen. 

Die geradezu anthropophob überzeichneten Darstellungen über einen absehbaren Kontroll-
verlust bzgl. der Nutzung des öffentlichen Raumes werden deshalb nicht zum Gegenstand von 
Planungsvorsorgeüberlegungen gemacht. Hierzu ist vielmehr auf die im eigenen Verantwor-
tungsbereich der Grundstückseigentümer getroffene Kauf- und Standortentscheidung unmit-
telbar am Uferweg und unmittelbar an der nunmehr als Fuß-Radweg vorgesehenen 
Wegeachse zu verweisen. 

Die Festsetzung von Säulenhainbuchen erfolgten auf Empfehlung der Fachplanung mit beson-
derer Rücksichtnahme auf eine Betroffenheit der Anlieger durch Schattenwurf und Laubfall. 
Denn die Laubmenge und die Schatten werfende Silhouette minimieren hier eine Betroffenheit 
erkennbar. Das trifft gleichermaßen auch für die Minimierung von unerwünschten Auswirkun-
gen der Wegebeleuchtung zu. Mit der artkonkreten Aufnahme der Bäume in die Planfestset-
zungen soll diesbezüglich die Verlässlichkeit der Planung gegenüber den Anliegern gesichert 
werden. Jedoch gehören Bäume mit ihren Klima- und Wohnumfeld verbessernden Eigenschaf-
ten und gleichzeitig den angesprochenen Auswirkungen auf Einzelne zum zweckmäßigen und 
ebenso regelmäßigen Inventar von Wohngebieten und insbesondere des öffentlichen Raums. 
Diese Auswirkungen sind deshalb hinzunehmen und stellen keine unzumutbare Grundstücks-
belastung dar. Die Säulenhainbuchen bleiben deshalb Bestandteil der Planänderung. (Silber-
pappeln sind nur auf dem zentralen Platz ca. 150 m nordöstlich des in Rede stehenden Grund-
stücks vorgesehen.) 
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Und auch Beleuchtungsanlagen gehören untrennbar zum öffentlichen Raum und sind insoweit 
zu dulden – im Einzelfall u.U. auch unter Inanspruchnahme individueller Verdunkelungsmaß-
nahmen. Die Art der Beleuchtung ist jedoch nicht Regelungsgegenstand eines B-Plans; auf 
die nachfolgende technische Planung wird insoweit verwiesen. Für eine Änderung des Ent-
wurfs wegen des Beleuchtungserfordernisses für den künftigen Fuß-/ Radweg besteht keine 
Veranlassung. 

Bei der Prüfung der Anregung zu Einfriedungshöhe am Fuß-/ Radweg wurde das individuelle 
Interesse an einer ungestörten Privatsphäre und die Raumwirkung der Wegeverbindung mit 
ihren gestalteten Seitenflächen berücksichtigt. Mit der 2. Planänderung wird zunächst bereits 
der Abstand des Weges zur Baugrenze/ zum Wohnhaus etwa verdoppelt; der öffentliche Kor-
ridor wurde zugunsten der beidseitig angrenzenden Grundstücke auf eine Breite von 7,5 m 
reduziert. Unter Beachtung dieser Ausgangslage wurde die Anregung teilweise berücksichtigt 
und die TF 8.9 dahingehend geändert, dass die zugelassene Einfriedungshöhe entlang der 
Wegeverbindung an die im sonstigen Plangebiet geltende Höhe (1,2 m) angeglichen wurde. 
Bepflanzungen bis zu 2 m Höhe würden allerdings eine gassenhafte Raumwirkung des Frei-
raums erzeugen, was hier planerisch unerwünscht ist. Bepflanzungen werden deshalb auf 
1,5 m beschränkt. 

Aus der Einlassung über einen vermeintlichen Vertrauensschaden ergeben sich keine erörte-
rungsbedürftigen inhaltlichen Anregungen zu der 2. Planänderung. Die Annahme eines Ver-
trauensschadens i.S.v. § 39 BauGB setzt den Nachweis eines Wertverlustes von konkreten 
Aufwendungen voraus, die im Vertrauen auf die sich aus dem bisherigen Plan ergebenden 
Nutzungsmöglichkeiten getroffen wurden. An einem solchen Nachweis fehlt es. Klarzustellen 
ist dabei, dass der bisherige B-Plan zwar eine Fläche zulässt, auf der ein Wasserlauf angelegt 
werden kann. Gegenstand der Festsetzung ist allerdings nicht die Verwirklichung des Wasser-
laufs. Dies war Bestandteil der Erschließungsvereinbarung, die die Hanse- und Universitäts-
stadt Rostock und die Erschließungsträgerin bilateral getroffen haben, und wurde durch deren 
6. Nachtrag durch andere Ausbauvereinbarungen ersetzt. Der Erschließungsvertrag hat für 
Dritte keine anspruchsbegründende Wirkung. Allerdings wurde auch nicht dargelegt, welche 
Aufwendungen eine Entwertung erfahren sollten, wenn auf dem benachbarten öffentlichen 
Grundstück ein Wasserlauf nicht mehr zulässig ist und auch weiterhin nicht verwirklicht wird. 
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Der Vorwurf einer unzulässigen, sog. Gefälligkeitsplanung ist unbegründet. Denn die Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock bedient sich hier lediglich der WIRO GmbH als Erschließungs-
trägerin zur Umsetzung eigener Entwicklungsinteressen. Nach Fehleinschätzungen hinsicht-
lich einer wirtschaftlich vertretbaren Umsetzbarkeit und dauerhaften Unterhaltung des im bis-
herigen Plan zugelassenen Wasserlaufs werden mit der Planänderung nunmehr planungs-
rechtlich erforderliche Voraussetzungen geschaffen, um mit einem veränderten Konzept den 
Abschluss der öffentlichen Baumaßnahmen zu ermöglichen. Die bezweifelte Planrechtferti-
gung für die 2. Änderung ergibt sich aus den in der Planbegründung dargelegten Gründen. Die 
städtebauliche Komponente manifestiert sich seit mehreren Jahren als unfertig ausgebauter 
öffentlicher Freiraum und begründet das Planungserfordernis im Besonderen. Das Interesse 
am Gehalt des WIRO-Geschäftsführers ist für diese Frage nicht von Belang. 

In der Planbegründung sollen die Planungsauswirkungen, so z.B. auch Kostenfolgen dargelegt 
werden. Auf eine Darlegung von Herstellungs- bzw. Unterhaltungskosten für Anlagen, die nicht 
(mehr) hergestellt werden sollen, kommt es dabei nicht an. Für die Planänderung ist der ver-
änderte Planungswille der Hanse- und Universitätsstadt Rostock von Bedeutung, der sich in 
dem Änderungsbeschluss der Bürgerschaft v. 08.11.2017 manifestiert. Dieser wird zum Ge-
genstand der Planänderung gemacht und erfordert – im Änderungsverfahren – eine Prüfung, 
ob dabei nachteilige Auswirkungen entstehen und dementsprechend weitergehende Ände-
rungsfestsetzungen erforderlich werden. 

Bzgl. der zu fällenden Pappeln wurde eine Ausnahmegenehmigung für die Rodung von der 
Naturschutzbehörde in Aussicht gestellt. Aufgrund von § 18 (3) Nr. 1 NatSchAG M-V und der 
in der Planbegründung dargelegten Gründe, die sich bereits aus dem (rechtswirksamen) Ur-
sprungsplan ergeben, war sie dazu verpflichtet. Ersatzpflanzungen sind im 2. Änderungsplan 
hinreichend festgesetzt. Für die angeregte Suche nach Planungsalternativen besteht aufgrund 
der Planungs- und Eigentumssituation offensichtlich kein Raum. 

Die zitierte Textpassage „aus unterschiedlichen Gründen … aufgegeben“ bezieht sich auf ein 
nach den ursprünglichen Entwürfen „…fleetartig in das Baugebiet hineingezogenes Kanalsys-
tem …“ und bedarf zum Verständnis keiner näheren Konkretisierung. Der Verschleierungsvor-
wurf ist unbegründet. 

Die Bedenken wurden teilweise berücksichtigt. 

Die Einsichtnahmemöglichkeit wurde nicht mehr nachgefragt. 
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I. Antrag auf Erteilung von Auskünften 
II. Stellungnahme zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans 

 
 

Dem Antrag wurde entsprochen. 

 

 

 

 

 

Die Lage des Plangebietes an der Warnow und die daraus abgeleitete Bewertung „überörtliche 
Attraktivität“ erfahren durch die 2. Planänderung keine Veränderung. Die Betrachtungen über 
eine Aufenthaltsdauer und -nutzung von Passanten auf den bisher vorgesehenen Fußwegen 
an einem Wasserlauf bzw. auf der nunmehr geplanten Fuß-/ Radwegeverbindung entziehen 
sich dem Regelungseinfluss eines B-Plans. Tatsächlich liegt es allerdings weiterhin im Bestre-
ben der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der beauftragten Erschließungsträgerin mit 
der Ausstattung und Möblierung einen attraktiven urbanen Freiraum zu gestalten, der seiner 
zentralen Lage und der verbindenden Funktion innerhalb des Wohngebietes gerecht wird. 

Das Wohnhaus Jollenweg 5 liegt ≥ 30m von dem vorgesehenen Fuß-/ Radweg entfernt und 
wird von diesem großteils durch die eigene Garage sowie das zwischenliegende Wohnhaus 
Jollenweg 6 abgeschirmt. Der Abstand zu dem mit der 2. Planänderung zusätzlich festgesetz-
ten Einmündungsbereich in den Uferweg beträgt ≥ 25 m (Spielstation, potenzieller Aufenthalts-
bereich: ca.35 m). 

Der Vertrauensschutzanspruch des B-Plans erstreckt sich nicht auf die Art und den Zeitpunkt 
der Ausführung von Erschließungsanlagen. Dies ist Gegenstand des Erschließungsvertrags, 
der zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der Erschließungsträgerin ge-
schlossen wurde. Inwieweit die WIRO GmbH der Grundstückseigentümerin die Herstellung 
einzelner Maßnahmen schuldet („… insbesondere der Wasserlauf …“) regelt ggf. der Grund-
stückskaufvertrag und bedarf im Rahmen des Planänderungsverfahren keiner näheren Erör-
terung. Klar ist jedoch, dass ein Wasserlauf als gestalterisches Element des Plangebietes kon-
zipiert war und nicht zur Erschließung der Baugebiete und der Baugrundstücke notwendig ist. 
Die Herstellung des bisher im B-Plan zugelassenen Wasserlaufs ist/ war deshalb nicht Teil der 
Erschließungsanlagen i.S.v. §§ 124, 127 BauGB. 
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Der Änderungsanlass ergibt sich aus den in Pkt. 1.1 der Planbegründung dargelegten Grün-
den. Die städtebauliche Komponente manifestiert sich seit mehreren Jahren als unfertig aus-
gebauter öffentlichen Freiraum und begründet das Planungserfordernis im Besonderen. So-
wohl die Fortentwicklung der bestehenden Siedlungen als auch eine Berücksichtigung wirt-
schaftlicher Belange sind dabei legitime und aufgrund von § 1 (6) BauGB bei der Aufstellung 
von B-Plänen pflichtgemäß zu berücksichtigende Aspekte. Die bodenrechtliche Relevanz der 
Planänderung liegt eben in der Art der zugelassenen Bodennutzung: Die nunmehr beabsich-
tigte öffentliche Verkehrsfläche ist zwar in beiden Seitenräumen des nicht fertiggestellten Kor-
ridors bisher zulässig, nicht jedoch auf der bisher als Wasserfläche festgesetzten Mittelachse. 
Auch unter Rücksichtnahme auf die Anwohner soll die Wegeführung gerade nicht (mehr) in 
diesen Seitenräumen sondern mittig ausgebaut werden. Der veränderte Planungswille der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock setzt insoweit eine Planänderung voraus. Zur Umset-
zung dieser Entwicklungsinteressen bedient sich die Stadt weiterhin der WIRO GmbH als Er-
schließungsträgerin. Nach Fehleinschätzungen hinsichtlich einer wirtschaftlich vertretbaren 
Umsetzbarkeit und dauerhaften Unterhaltung des im bisherigen Plan zugelassenen Wasser-
laufs werden mit der Planänderung nunmehr planungsrechtlich erforderliche Voraussetzungen 
geschaffen, um mit einem veränderten Konzept den Abschluss der öffentlichen Baumaßnah-
men zu ermöglichen. 
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Auch wenn das von der Holzhalbinsel gezeichnete Bild von „Beschädigungen und Brandschä-
den … Lärm und Drogenkonsum, Rauchemissionen“ nicht geteilt wird, so ist das Gebiet „Ehe-
maliger Marinestützpunkt“ allein lagebedingt nicht mit der zentrumsnah gelegenen, verkehrlich 
gut angebundenen Holzhalbinsel vergleichbar. Um in nennenswertem Umfang gebietsüber-
greifende Funktionen – auch die benannten – zu bedienen, fehlt es dem „Marinegelände“ an 
einer entsprechenden Zentralität und verkehrlichen Erreichbarkeit und an einer Vernetzung mit 
nennenswerten anderen Siedlungsflächen im Umfeld. Die Funktion der öffentlichen Wegever-
bindung, auf der mit der 2. Planänderung zusätzlich auch Radverkehr zugelassen wird, ist des-
halb maßgeblich auf das Gebiet „Marinegelände“ ausgerichtet – vgl. Pkt. 3.2 der Planbegrün-
dung.  

Eine missbräuchliche Benutzung der geplanten Anlagen bis hin zu der Erwartung von „Feiern-
den … in großer Anzahl“ und Verletzungen der Wohnruhe kann nicht Gegenstand einer plane-
rischen Konfliktbewältigung werden. Denn dies hieße, die geschilderten Normverletzungen als 
Regelfall vorauszusetzen und folglich in der Annahme missbräuchlicher Benutzung von künf-
tigen Planungen Abstand zu nehmen. Für die geschilderten Fallkonstellationen wird auf das 
Ordnungsrecht verwiesen, dessen Instrumentarien auch den Bewohnern des Grundstücks 
442/62 zur Verfügung stehen. Natürlich ist eine gewisse Vorausschau in der Planung regelmä-
ßig auch auf die Prävention erwartbarer und planerisch relevanter Missbrauchsmöglichkeiten 
gerichtet. Anders als etwa bei dem geschilderten Beispiel Holzhalbinsel, findet dies hier seinen 
Ausdruck in der punktförmigen Anordnung von 3 einzelnen kleinen Verweilbereichen sowie 
auch weiterführenden Überlegungen bzgl. Möblierung und Ausstattung der Wegeverbindung, 
die jedoch Gegenstand der nachfolgenden Planungsebene werden. 
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Zum Planungserfordernis – siehe Seite 20! 
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Die beschriebene Vergleichbarkeit ist sowohl nach der gliedernden und Freiraumfunktion als 
auch nach der verkehrlichen Verbindungsfunktion gegeben. Hinsichtlich der Auswirkungen 
sind die zusätzlich zugelassene Benutzung der Wegeverbindung für Radfahrer und der gegen-
über den seitlichen Anliegern um etwa 3 m vergrößerte Abstand der Wegeführung zu betrach-
ten. Auswirkungen der Fahrradnutzung beschränken sich auf das Rücksichtnahmeerfordernis 
aufgrund der gemischten Nutzung des Verkehrsraums; für die Anlieger der Wegeverbindung 
drängen sich daraus keine Konflikte auf, die einer besonderen planerischen Bewältigung be-
dürften. Die angesprochenen Rücksichtnahmeerfordernisse fließen durch Nutzung präventiver 
Ausbaustandards in die Ausführungsplanung ein. Die Planbegründung wurde um entspre-
chende Hinweise in Pkt. 7 ergänzt. Das veränderte Ausbaukonzept der Wegeverbindung 
wurde als Anlage zum Erschließungsvertrag zwischen der Stadt und Erschließungsträgerin 
vereinbart. Es legt in der 7,5 m breiten Verkehrsfläche ein mittig geführtes Wegeband fest, das 
beidseitig von Zierrasenflächen und Bäumen begleitet wird und an den Wegekreuzungen 
(Uferweg, Jollenweg/ Kadettweg, Zeesenweg/ Kutterweg) 3 Verweilbereiche mit einem Spiel-
gerät und einer Sitzbank vorsieht. Nachteilige Auswirkungen ergeben sich hieraus nicht. 

Von dem vermeintlichen Verlust einer Barrierewirkung, die sich entgegen der Darlegung aus 
der Ursprungsplanung bestenfalls bedingt bzw. abschnittsweise ableiten ließe, gehen eben-
falls keine planungserheblichen Nachteile aus. Natürlich beeinflusst ein am Grundstück mehr 
(Ursprungsplan) oder weniger (2. Planänderung) dicht entlang führender öffentlicher Weg das 
subjektive Empfinden von Privatsphäre unterschiedlich stark. Ein schutzbedürftiger Anspruch 
auf ein bestimmtes Maß an Privatsphäre besteht jedoch nicht. Vielmehr endet der Anspruch 
an Privatsphäre an der Grundstücksgrenze und entfaltet keine übergreifende Wirkung auf den 
öffentlichen Raum. Es ist Sache der Grundstückseigentümer, ihre individuellen Vorstellungen 
hierzu durch geeignete Vorkehrungen auf dem Grundstück zu verwirklichen. Denn im Ände-
rungsplan werden keine Nutzungen auf der öffentlichen Fuß-/ Radwegefläche zugelassen, die 
als unangemessen bzw. wohngebietsunverträglich oder -untypisch einzuordnen wären.  

Unbefugtem Betreten wäre durch entsprechende Einfriedungen vorzubeugen. Hierzu wurde 
die an der Wegeachse zugelassene Zaunhöhe an das im übrigen Plangebiet geltende Maß 
angeglichen (geänd. TF 8.9). Da das Grundstück Jollenweg 5 jedoch gar nicht an der zentralen 
Wegeachse liegt, wird es hiervon nicht berührt. 
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Die Einschätzung einer „überörtlichen Anziehungskraft“ und die unterstellte Vergleichbarkeit 
mit der Holzhalbinsel werden nicht geteilt (siehe Seite 21!). 

Das Wohnhaus Jollenweg 5 ist lagebedingt von der Planänderung auch nur marginalberührt. 
Denn die nach Westen ausgerichteten Ruhebereich des Hauses und des Grundstückes laufen 
auf den Uferweg zu, der nicht Gegenstand einer planerischen Änderung ist. Die Annahme ei-
nes Vertrauensschadens ist hier insoweit verfehlt, denn die Standortentscheidung für die Aus-
wahl des Grundstücks liegt im Verantwortungsbereich des Käufers/ Eigentümers. 

Die ins Konjunktiv gesetzten Vermutungen und Spekulationen, zu welchen Benutzungen des 
öffentlichen Uferbereich es kommen könnte, werden mit einer gewissen Skepsis zur Kenntnis 
genommen. Grillfeste, Lagerfeuer, abendliche Trinkgelage, Zigaretten- und Cannabiskonsum 
und nächtliche Ruhestörungen gehören jedenfalls nicht zum regelmäßigen Spektrum der im 
B-Plan für den öffentlichen Freiraum am Ufer festgesetzten Zweckbestimmung (Fuß/ Radweg, 
naturbelass. Uferstreifen, Hochwasserschutzböschung). Soweit dieses Szenario eintreten 
sollte, wird auf das Ordnungsrecht verwiesen (s.o.!). Die Konfliktlösungsmöglichkeiten des 
Bauplanungsrechts sind dafür nicht geeignet, denn die die herbeigeredeten Szenarien gehen 
nicht auf die Festsetzungen des B-Plans zurück oder werden durch diese initiiert. Von der an-
geregten Ermittlung, welche Rauchgas- oder Lärmemissionen von den im B-Plan nicht zuge-
lassenen Nutzungen ausgehen könnten wird deshalb abgesehen. Es fehlt hier sowohl an ei-
nem Ermittlungsanlass als auch an hinreichend konkret bestimmbaren Zielen und Grenzen der 
angeregten Ermittlung. 
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Der Bedenkenvortrag baut auf einer unzutreffenden Veranlassung auf, die vermeintlichen Las-
ten werden überzogen konstruiert. Eine „Begegnungsstätte mit überörtlicher Bedeutung“ ist 
nicht Gegenstand der Planänderung. Sie würde, wie richtig bemerkt, „eine ganz andere Weit-
läufigkeit erfordern“. Insoweit kann hieraus auch kein Anpassungserfordernis der 2. Planände-
rung hinsichtlich der Fuß-/ Radwegeverbindung (Ost-West) oder des Ursprungsplans hinsicht-
lich des Uferwegs und der angrenzenden Grünflächen abgeleitet werden. 

Eine Belastung des Wohngrundstücks Jollenweg 5 aufgrund der 2. Planänderung liegt nicht 
vor. Bedenken gegen eine Ungleichverteilung oder Unverhältnismäßigkeit planbedingter 
Grundstücksbelastungen sind deshalb gegenstandslos. 
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Die Inanspruchnahme von privaten Flächen für Festsetzungen des 2. Änderungsplans bezieht 
sich auf den zentralen Platzraum westlich der Straße Zur Yachtwerft. Das Wohngrundstück 
Jollenweg 5 ist davon nicht betroffen. 

Die Inanspruchnahme der Privatflächen ist durch vertragliche Vereinbarung mit dem betroffe-
nen Eigentümer gesichert. 

 

 

 

Aus der Einlassung über einen vermeintlichen Vertrauensschaden ergeben sich keine erörte-
rungsbedürftigen inhaltlichen Anregungen zu der 2. Planänderung. Die Annahme eines Ver-
trauensschadens i.S.v. § 39 BauGB setzt den Nachweis eines Wertverlustes von konkreten 
Aufwendungen voraus, die im Vertrauen auf die sich aus dem bisherigen Plan ergebenden 
Nutzungsmöglichkeiten getroffen wurden. An einem solchen Nachweis fehlt es. Klarzustellen 
ist dabei, dass der bisherige B-Plan zwar eine Fläche zulässt, auf der ein Wasserlauf angelegt 
werden kann. Gegenstand der Festsetzung ist allerdings nicht die Verwirklichung des Wasser-
laufs. Dies war Bestandteil der Erschließungsvereinbarung, die die Stadt und die Erschlie-
ßungsträgerin bilateral getroffen haben, und wurde durch deren 6. Nachtrag durch andere Aus-
bauvereinbarungen ersetzt. Der Erschließungsvertrag hat für Dritte keine anspruchsbegrün-
dende Wirkung. Allerdings wurde auch nicht dargelegt, welche Aufwendungen eine Entwertung 
erfahren sollten, wenn auf dem benachbarten öffentlichen Grundstück ein Wasserlauf nicht 
mehr zulässig ist und auch weiterhin nicht verwirklicht wird. 

Die Bedenken zum Entwicklungsgebot sind unbegründet. Die im B-Plan festgesetzte Verkehrs-
fläche für den Fußgänger-/ Radverkehr beinhaltet eine zulässige Konkretisierung der genera-
lisierten Darstellung des Flächennutzungsplanes (FNP). Im Anschlussbereich an den Uferweg 
überplant der B-Plan mit dieser Verkehrsfläche ca. 600 m² der besagten, im FNP dargestellte 
Grünfläche GFl. 16.2. Dies ist unter Berücksichtigung des überschießenden Genauigkeitsmaß-
stabs des FNP unbedenklich und mit dem Entwicklungsgebot vereinbar. 
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ff. Ö 05 RA Dr. Mahlke (betr. Eigentum Jollenweg 5 / FS 442/62 Schreiben vom 05.02.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Die Auswirkungen der 2. Planänderung wurden geprüft - sowohl im Zuge der Entwurfserstel-
lung als auch im Zusammenhang mit den während der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung vorgetragenen Anregungen. Unberücksichtigt blieben solche Auswirkungen, deren Ein-
treten nicht wahrscheinlich oder aus den Planfestsetzungen nicht ableitbar ist. Die mit den 
(fortgeltend) festgesetzten Verkehrsflächen und auch die zusätzlich zugelassene Radver-
kehrsnutzung auf der zentralen Wegeachse haben keine Auswirkungen, die mit Blick auf den 
angesprochenen Immissionsschutz regelungsbedürftig wären. Denn im Änderungsplan wer-
den keine Nutzungen auf der öffentlichen Fuß-/ Radwegefläche zugelassen, die als unange-
messen bzw. wohngebiets-unverträglich oder -untypisch einzuordnen wären. Straßen und 
Wege sind elementarer Bestandteil von Baugebieten. Insbesondere in Wohngebieten gehört 
dazu neben der reinen verkehrlichen Funktion in besonderem Maße die Aufenthaltsnutzung 
als wichtiger Teil einer Gebietsausstattung, die z.B. die Entstehung eines Sozialgefüges er-
möglicht bzw. befördert. 
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ff. Ö 05 RA Dr. Mahlke (betr. Eigentum Jollenweg 5 / FS 442/62 Schreiben vom 05.02.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 
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ff. Ö 05 RA Dr. Mahlke (betr. Eigentum Jollenweg 5 / FS 442/62 Schreiben vom 05.02.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1a BauGB enthält keine Vorschrift zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP). Das UVP-Gesetz verweist seinerseits bzgl. der UVP-Pflicht auf die BauGB-Vorschrif-
ten. Entsprechend den anzuwendenden BauGB-Vorschriften wurde gem. § 13a (2) Nr. 1 in 
Anwendung des § 13 (3) S. 1 BauGB von der Umweltprüfung abgesehen. 
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ff. Ö 05 RA Dr. Mahlke (betr. Eigentum Jollenweg 5 / FS 442/62 Schreiben vom 05.02.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 
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ff. Ö 05 RA Dr. Mahlke (betr. Eigentum Jollenweg 5 / FS 442/62 Schreiben vom 05.02.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 
 
 

 

Die Bedenken wurden nicht berücksichtigt. 

Die Einsichtnahme wurde gewährt. 
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Ö 06 OBR Gehlsdorf/ Nordost Schreiben vom 25.01.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 
 
 

Die Herstellung des zentralen Teils des Platzraums und der Fußwegeverbindung erfolgen 
nach Inkraftsetzung des geänderten B-Plans auf dessen planungsrechtlicher Grundlage. 

Die Forderung des beschlossenen Änderungsantrags wurden mit der Planänderung umge-
setzt: 

In der Planbegründung unter Pkt. 3.2 ist dargelegt, dass an Stelle des bisher festgesetzten 
Wasserbeckens die „… Anlage eines begrünten Stadtplatzes mit Sitzgelegenheiten, kleinen 
öffentlichen Spielangeboten, ein Wasserspiel als baukünstlerischen Akzent und einen Wech-
sel von befestigten Bereichen mit begrünten Flächen …“ herzustellen sind. Dies wurde ver-
pflichtend im Nachtrag vom 22.12.2020 zum Erschließungsvertrag zwischen Stadtverwaltung 
und der WIRO GmbH vereinbart. Bestandteil der Vereinbarung ist auch die Herstellung des 
Wasserspiels auf dem Platz und die Verpflichtung der Erschließungsträgerin zum Betrieb und 
zur Unterhaltung des Wasserspiels über einen Zeitraum von 15 Jahren und anschließenden 
Eigentums- und Unterhaltsübergang an die HRO. Die Übertragung in das Eigentum der Stadt 
erfolgt im Anschluss an die Fertigstellung und Abnahme. Unter Pkt. 6.2 der Planbegründung 
wurde der Sachstand zum Erschließungsvertrag entsprechend aktualisiert. 

 

Die Anregungen wurden vollständig berücksichtigt. 
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SN 01 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege Schreiben vom 06.02.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

Spielstationen: Neben der Festsetzungsmöglichkeit einer Fläche mit der allgemeinen Zweck-
bestimmung ‚Spielplatz‘ besteht keine tiefergehende Rechtsermächtigung für die angeregte 
Regelung der Spielstationen. Der bestimmende Nutzungszweck der vorgesehenen Fläche ist 
jedoch unverändert die verkehrliche Fuß- /Radverkehrsfunktion. Die geplanten Spielstationen 
sind Teil der Ausstattung/ Möblierung und werden insoweit Gegenstand der Ausführungspla-
nung. Die Spielstationen und ihre Einordnung sind jedoch im 6. Nachtrag zum Erschließungs-
vertrag (Anlage 3.1) mit der Erschließungsträgerin vereinbart. Zur bestmöglichen Berücksich-
tigung wurden die Spielstationen als planungsrechtlich unverbindliche Vormerkungen in der 
Planzeichnung gekennzeichnet. 

Die Planbegründung wurde in Pkt. 3.2 entsprechend ergänzt. 

 

Die Planbegründung wurde entsprechend berichtigt. 

 

Die Planbegründung wurde entsprechend berichtigt. 

Die Planbegründung wurde aktualisiert (6. Nachtrag vom 22.12.2020 zum Erschließungsver-
trag).  

Die angegebenen Unterhaltungskosten basieren auf der Kostenschätzung des durch den be-
auftragten Landschaftsarchitekten. Sie wurde anhand der Entwurfsplanung vom 09.11.2016 
vorgenommen, die bis auf kostentechnisch unbedeutende Details mit der Freiflächenplanung 
vom 10.03.2017 übereinstimmt, die dem Nachtrag zum Erschließungsplan zugrunde liegt. Die 
Unterhaltungskostenschätzung entspricht nach Genauigkeit und den berücksichtigten Einzel-
positionen insofern dem derzeit Möglichen. Von einer Überarbeitung wurde deshalb abgese-
hen. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Preisentwicklung im Tiefbau- und Galabausektor 
insbesondere in den zurückliegenden 2 Jahren wurde die Angabe jedoch um 20% auf 5.000 € 
(netto) erhöht. 

Die Herstellung und Unterhaltung über einen Zeitraum von 15 Jahren ist Gegenstand der vor-
liegenden Erschließungsvereinbarung.  

 

Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. 
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SN 04 Amt für Umweltschutz  Schreiben vom 02.02.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

 

 
 

 

 

Die Widmung der Platzfläche ist nicht Bestandteil des B-Plans, jedoch lassen die Festsetzun-
gen des B-Plans als öffentliche bzw. private Verkehrsfläche eine einheitliche Widmung der 
Gesamtfläche zu. Die Unterteilung in einen privaten und einen öffentlichen Bereich entspricht 
der, der hierzu am 26.07.2016 geschlossenen Vereinbarung zwischen der Eigentümerin der 
privaten Fläche, der Erschließungsträgerin und der Stadt und wurde deshalb in den Ände-
rungsplan übernommen. 

Die vorgetragenen Praktikabilitätsgründe im Zusammenhang mit der künftigen Bewirtschaf-
tung und auch mit der öffentlichen Wahrnehmung durch die Allgemeinheit sind nachvollzieh-
bar. Die Empfehlung einer einheitlichen Widmung und Bewirtschaftung wurde deshalb in die 
Planbegründung (Pkt. 7) aufgenommen. 

Die Gestaltungs-, Material- und Möblierungshinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie 
betreffen die noch anstehende Ausführungsplanung. Die Hinweise wurden dazu in der Plan-
begründung (Pkt. 7) vermerkt. 

 

 

 

 

 

 

 
Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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SN 06 Amt für Verkehrsanlagen Schreiben vom 05.02.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

 

 

 

Flächenbemessung/ Rampen: Die technische Planung ist nicht Bestandteil des B-Plans. Der 
Gestaltungsplan vom 17.03.2017 diente der Bestimmung der Änderungsziele des B-Plans und 
der Veranschaulichung der bei der Umsetzung des geänderten B-Plans verfolgten funktiona-
len und gestalterischen Ziele. Der Gestaltungsplan berücksichtigt jedoch auch die verkehrli-
chen Anforderungen, die insbesondere aus der Gefällesituation erwachsen. Für die Geh-/ 
Radwegstrecke ergibt sich ein Längsgefälle von 1 – 1,2%, für den kleinen Geländesprung am 
Uferweg 7%. In diesem unteren Anschlussbereich wurden dementsprechend ausreichende 
Flächen für Rampen im öffentlichen Bereich nach DIN 18040-1 (max. 6%) berücksichtigt. Auf 
eine weitergehende Detaillierung der technischen Planung auf der B-Plan-Ebene wird deshalb 
verzichtet. 

Baumabstand: Der Gestaltungsentwurf berücksichtigt die Abstandsforderung nicht vollstän-
dig. Zur Vermeidung eines Rechtskonfliktes zwischen den im B-Plan festgesetzten Anpflanz-
geboten und dem für die Planumsetzung geforderten Abstand von Baumpflanzungen zu Ver-
kehrsanlagen wurde die Textfestsetzung 4.2.5 angepasst, um Standortabweichungen zu er-
möglichen.  

Zweckbestimmung private Platzfläche: Der Anregung wurde wegen der einheitlichen Wahr-
nehmung der Fläche gefolgt. Die Planzeichnung wurde entsprechend geändert. 

Widerspruch zw. TF 1.5.3 und TF 8.9: Ein Widerspruch besteht nicht, beide Festsetzungen 
gelten nebeneinander. Dies bedeutet: Dort, wo Einfriedungen zulässig sind (gem. TF 1.5.3 
außerhalb der Mulden), ist ihre Höhe auf 1 m beschränkt. 

 

 

Die Planbegründung wurde entsprechend berichtigt. 

 

Die Planbegründung wurde entsprechend geändert. 

 

Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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SN 09 Baumt, Abt. Bauverwaltung und Wohnungswesen Schreiben vom 06.01.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 
 

 

Die Planbegründung wurde entsprechend berichtigt und mit dem inzwischen verbindlich ver-
einbarten 6. Nachtrag zum Erschließungsvertrag inhaltlich harmonisiert. 

 

 

 

 

Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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SN 10 Brandschutz- und Rettungsamt Schreiben vom 04.01.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

Die technischen Hinweise/ Brandschutzerfordernisse werden zur Kenntnis genommen. Sie 
betreffen die noch anstehende Ausführungsplanung. Die Hinweise wurden dazu in der Plan-
begründung (Pkt. 7) ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 

Aktenmappe - 41 von 61



HANSE- UND UNIVERSITÄTSSTADT ROSTOCK 
  BEBAUUNGSPLAN 15.W.123 „Ehemaliger Marinestützpunkt“, 2. Änderung 

ANLAGE 1B zum Abwägungs- und Satzungsbeschluss, Abwägungsdokument zum Entwurf, STAND 31.05.21 ; 2021/BV/2305 
 

- 6 - 

SN 11 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) Schreiben vom 08.01.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 
 

 

Öffentliche Belange, die durch das gesetzlich normierte Mitwirkungsrecht des BUND als Na-
turschutzverband erfasst sind (z.B. Entscheidungen zu Ausnahmen vom Biotopschutz und zu 
Befreiungen vom Alleenschutz oder vom Horstschutz sowie die in 63 BNatSchG aufgeführten 
Verfahren), werden mit dieser Planänderung nicht berührt. Die vorliegende Stellungnahme ist 
insoweit i.S.d. § 3 BauGB als Äußerung im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zu behan-
deln. Die vorgebrachten Anregungen und Bedenken sind deshalb als private Belange in der 
Abwägung nur insoweit zu berücksichtigen, als sie in der konkreten Planungssituation einen 
städtebaulich relevanten Bezug haben. 

Bei der geplanten Platzfläche und dem Fuß-/ Radweg handelt es sich um eine Siedlungsflä-
che, die – auch bereits nach der Ursprungsplanung – der Wohnumfeldgestaltung und der Ver-
bindungsfunktion zu dienen hat. Der Vorrang liegt hier deshalb in ihrer Benutzung, in der äs-
thetischen Qualität und in der gesicherten Unterhaltung – nicht in ihrer naturräumlichen Funk-
tion. Letztere wurde mit der Entscheidung im Ursprungsverfahren über Naturschutz-Aus-
gleichsmaßnahmen angemessen berücksichtigt. Die Planänderung bewirkt auch keine zusätz-
liche Bodenzerstörung. Vielmehr wird aus der vereinbarten Gestaltungsplanung ein reduzier-
ter Versiegelungsanteil deutlich.  

Die Festsetzung als Fußgänger-/ Radwegeverbindung wird deshalb unverändert beibehalten. 
Über die Ansaat von Wildblumen oder Landschaftsrasen oder die Versickerungsfähigkeit des 
Belags wird auf der Ebene der nachfolgenden Planumsetzung entschieden. Dies ist nicht Ge-
genstand des B-Plans, dessen grundsätzliche Aufgabe in der Regelung der Art und der Inten-
sität der Bodennutzung besteht. 

Die planungsrechtliche Festlegung auf 2 Baumarten erfolgte auf der Grundlage einer abge-
stimmten Gestaltungsplanung. Über den angeregten Diversifizierungsaspekt hinaus wurden 
darin vorrangig funktionale und ästhetische Gesichtspunkte berücksichtigt (s.o!) und waren 
letztlich entscheidungserheblich. Die vorgegebenen Baumarten (TF 4.2.5) bleiben deshalb un-
verändert. 

Der Hinweis auf freiwillig anzubringende Fledermaus- bzw. Nistkästen an neu zu pflanzenden 
Bäumen wird zur Kenntnis genommen und bleibt der Erschließungsträgerin unbenommen. Je-
doch bestehen angesichts der letztlich geringen Größe/Stammumfänge/Höhe der neu zu 
pflanzenden Bäume Zweifel an der Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit einer solchen Maß-
nahme  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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SN 14 Eurawasser Nord GmbH (Nordwasser GmbH) Schreiben vom 17.01.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

Die Hinweise auf den Anlagenbestand des WWAV wurden zur Beachtung in der noch anste-
henden Ausführungsplanung in die Planbegründung (Pkt. 7) aufgenommen. 

 

 

 

Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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SN 22 Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz M-V (LPBK M-V). 

Schreiben vom 16.02.2018 

STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 

Die für Brand- und Katastrophenschutz zuständige Kommunalbehörde wurde im Änderungs-
verfahren beteiligt. 

Eine Kampfmittelsondierung wurde im Zuge der Abbruch- und Tiefenberäumung im Zusam-
menhang mit der Plangebietserschließung (2012) durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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SN 26 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Mittleres Mecklenburg 

Schreiben vom 01.02.2018 

STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 
 

 
 
 
  

Der Hinweis auf zu berücksichtigende Witterungseinflüsse wurden zur Beachtung in der noch 
anstehenden Ausführungsplanung in die Planbegründung (Pkt. 7) aufgenommen. 

 

Die Hinweise berühren keine Regelungsinhalte eines B-Plans. Auf die zurückliegende kom-
plexe Erschließung des Gesamtgebietes wird zudem hingewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. 
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SN 28 Stadtwerke Rostock AG Schreiben vom 11.01.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 
 

 
 
 
 
  

Die Hinweise auf den Anlagenbestand der SWR AG wurden zur Beachtung in der noch anste-
henden Ausführungsplanung in die Planbegründung (Pkt. 7) aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Betroffenheit des Wärmenetzes, nur Uferweg – Ergänzung Planbegründung (Pkt. 7). 
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ff. SN 28 Stadtwerke Rostock AG Schreiben vom 11.01.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Betroffenheit des FM-Netzes, nur Uferweg – Ergänzung Planbegründung (Pkt. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zur Beleuchtungsplanung betreffen die spätere Ausführungsplanung und sind 
nicht B-Plan relevant. 

 

Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. 
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SN 30 Warnow-Wasser- und Abwasserverband Schreiben vom 22.01.2018 
STELLUNGNAHME BEHANDLUNG 

 
 

 

Ein Hinweis auf den Anlagenbestand des WWAV wurde zur Beachtung in der noch anstehen-
den Ausführungsplanung in die Planbegründung (Pkt. 7) aufgenommen. 

 

 

 
Eine Übertragung des Flurstücks 442/306 in das Eigentum der Stadt nach Herstellung der dort 
noch vorgesehenen Ausbauten und Freiflächengestaltung ist gemäß Erschließungsvertrag 
vorgesehen. 

 

 

Für eine Festsetzung von Leitungstrassen im B-Plan besteht kein planungsrechtliches Erfor-
dernis. Ohne Vorliegen konkreter planbedingter Zwänge überlässt die HRO die Leitungsfüh-
rung weiterhin den technischen Planungserfordernissen und sieht von unnötigen und unbe-
gründeten städtebaulichen Bindungen ab. 

 

Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. 
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2021/BV/2305 
 

 

 
 

 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Land Mecklenburg - Vorpommern 
 

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 15.W.123 
„Ehemaliger Marinestützpunkt“ 

 
zwischen der Unterwarnow, der Straße Langenort und der Fedor-Schuchardt-Straße sowie 
der Fernwärmeleitung einschließlich deren gedachter Verlängerung parallel zur Friedrich-Fi-
scher-Straße, betreffend den zentralen Platzbereich südwestlich der Straße Zur Yachtwerft 

und eine Wegeverbindung zum Ostufer der Unterwarnow 
 

Begründung 
- SATZUNG - 

 
gebilligt durch Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätstadt Rostock vom   ……………. 
 
 
 
ausgefertigt am   …………….        (Siegel)    Oberbürgermeister 
 
 
 
Arbeitsstand: 31.05.2021 

Aktenmappe - 50 von 61



Hanse- und Universitätsstadt Rostock, BEBAUUNGSPLAN Nr. 15.W.123 „Ehemaliger Marinestützpunkt“,  
2. Änderung, Begründung zur SATZUNG, Stand 31.05.2021 

 
 

Seite - 2 - 

Inhalt 

1 PLANUNGSANLASS 3 

1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundzüge 3 

1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 3 

1.3 Bisheriger Verfahrensablauf 3 

2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 4 

2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben übergeordneter Planungen 4 

2.2 Angaben zum Bestand 4 
2.2.1 Städtebauliche Ausgangssituation und Umgebung 4 
2.2.2 Nutzung und Bebauung 5 
2.2.3 Soziale, verkehrliche und stadttechnische Infrastruktur 5 
2.2.4 Eigentumsverhältnisse 5 

3 PLANUNGSINHALTE 5 

3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche 5 

3.2 Sonstige Nutzungsarten von Flächen, hier: Verkehrsflächen 5 

3.3 Verkehrserschließung, Flächen für Versorgungsanlagen 7 

3.4 Technische Infrastruktur 7 

3.5 Grünordnung 7 

3.6 Nutzungsbeschränkungen, Immissionsschutz 8 

3.7 Übernahme von Rechtsvorschriften 8 
3.7.1 Örtliche Bauvorschriften/Gestaltung 8 
3.7.2 Naturschutzrechtliche Festsetzungen 8 

3.8 Kennzeichnungen/Nachrichtliche Übernahmen 8 

4 SCHWERPUNKTE DER ABWÄGUNG 8 

5 FLÄCHENBILANZ 9 

6 SICHERUNG DER PLANDURCHFÜHRUNG 9 

6.1 Bodenordnende Maßnahmen 9 

6.2 Verträge 9 

6.3 Kosten und Finanzierung 9 

7 DURCHFÜHRUNGSRELEVANTE HINWEISE 10 
 
 

ANLAGE 
Zentrale Fußwegeverbindung, Entwurfsplanung vom 10.03.2017, Lageplan 

 

Aktenmappe - 51 von 61



Hanse- und Universitätsstadt Rostock, BEBAUUNGSPLAN Nr. 15.W.123 „Ehemaliger Marinestützpunkt“,  
2. Änderung, Begründung zur SATZUNG, Stand 31.05.2021 

 
 

Seite - 3 - 

1 PLANUNGSANLASS 

1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundzüge 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 15.WA.123 „Ehemaliger Marinestützpunkt“ dient der 
planungsrechtlichen Vorbereitung für die abschließende Herstellung noch fehlender Freianla-
gen im zentralen Bereich des Plangebietes zwischen der Straße Zur Yachtwerft und dem Ufer 
der Unterwarnow sowie einer im Detail veränderten Zuordnung von öffentlichen und privaten 
Flächen in diesem Bereich. 
Mit der Planänderung werden die Voraussetzungen geschaffen, den im B-Plan vorgesehenen 
zentralen Platzraum und die von dort zum Warnowufer führende Wegeverbindung ohne das 
bisher konzipierte Wasserbecken mit anschließendem Wasserlauf zu verwirklichen und hier 
zusätzlich den Radverkehr zu integrieren. 
Anlass der Planänderung sind der unverhältnismäßige Herstellungsaufwand und die hohen 
Betriebs- und Unterhaltungskosten für die Hansestadt Rostock nach Übernahme eines bisher 
konzipierten künstlich unterhaltenen Wasserlaufs. Die städtebauliche Komponente dieser Si-
tuation manifestiert sich seit mehreren Jahren als unfertig ausgebauter öffentlicher Freiraum 
und begründet das Erfordernis für die Planänderung. Zur Sicherung einer angemessenen 
städtebaulichen Qualität ließ die Hansestadt Rostock in diesem Zusammenhang eine Entwurf-
splanung für den zentralen Platzraum und die Fußgänger- und Fahrradverbindung erarbeiten 
und hat diese als Grundlage für die fertigzustellenden Freianlagen mit der Erschließungsträ-
gerin abgestimmt. Die bisher zugelassene Bodennutzung (Wasserfläche, öffentlicher Fußgän-
gerbereich) erlaubt nur teilweise eine Verwirklichung dieser veränderten Planungs- und Ge-
staltungsziele und charakterisiert damit Ziel und Zweck dieser Planänderung. 
Gleichzeitig wurde für das zuletzt noch unbebaute Umfeld des zentralen Platzraums ein Bau-
vorhaben akquiriert, das den Intentionen des Plankonzeptes nach der Baudichte und -höhe 
sowie auch hinsichtlich einer geschäftlich unterlagerten Wohnnutzung gerecht wird. Hieraus 
ergab sich die Möglichkeit einer zwischen der Hansestadt Rostock und dem privaten Investor 
abgestimmten Umsetzungsplanung für den zentralen Platzraum in enger Verzahnung privater 
und öffentlicher Flächen. Mit dieser Planänderung wird die daraus folgende Abgrenzung zwi-
schen öffentlichen und privaten Flächen im zentralen Platzraum festgesetzt. 

1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des B-Plangebietes mit einer Gesamtfläche 
von ca. 45,1 ha bleibt von der 2. Änderung unberührt.  
Die Planänderung betrifft den zentralen Platzbereich südwestlich der Straße Zur Yachtwerft 
und eine Wegeverbindung zum Ostufer der Unterwarnow – insgesamt ca. 7.087 m². Der Än-
derungsbereich ist in der Planzeichnung (Teil A) mit einer blauen Balkenlinie abgegrenzt.  
Er schließt folgende Flurstücke in der Gemarkung Gehlsdorf, Flur 1 bzw. Teile davon ein: 
442/122 ; 442/146 ; 442/150 - /153 ; 442/157 ; 442/209, /210 ; 442/242, /243 ; 442/254 - /257 
; 442/264, /265 ; 442/274 - /277 ; 442/304 - /306 ; 443/16, /17 ; 461/1, /2. 

1.3 Bisheriger Verfahrensablauf 

Die 2. Änderung des Bebauungsplans erfolgt nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) im be-
schleunigten Verfahren. Die Anwendungsvoraussetzungen des § 13a BauGB sind gegeben, 
da der Änderungsbereich Bestandteil des integrierten Siedlungskörpers der Hansestadt 
Rostock ist und mit der Planänderung keine zusätzlichen Grundflächen zugelassen werden. 
Darüber hinaus wird weder die Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben begründet noch 
sind Natura 2000 – Gebiete von Planauswirkungen betroffen. Von einer Umweltprüfung wird 
deshalb gem. § 13a (2) i.V.m. § 13 (3) BauGB abgesehen. 
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Auf der Grundlage eines Änderungs-Vorentwurfs und eines vorläufigen Gestaltungskonzeptes 
für den Platzraum und die anschließende Fuß-/Radwegeverbindung zum Warnowufer erfolgte 
in der Ortsbeiratssitzung am 24.11.2015 eine frühzeitige öffentliche Erörterung der Planungs-
ziele. Der angestrebte Verzicht auf den ursprünglich konzipierten Wasserlauf wurde hier nach 
kontroverser Diskussion grundsätzlich gebilligt; für das Gestaltungskonzept wurden dabei 
Überarbeitungen zur Sicherung der Qualität im öffentlichen Raum empfohlen. 
Der Entwurf der Planänderung wurde am 08.11.2017 durch die Bürgerschaft gebilligt und nach 
Bekanntmachung im Rostocker Anzeiger vom 13.12.2017 in der Zeit vom 03.01.2018 bis 
06.02.2018 gem. § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegt. Die Behördenbeteiligung nach § 4 (2) 
BauGB erfolgte mit Schreiben vom 18.12.2017  
Die Rostocker Bürgerschaft hat die 2. Planänderung am ……….. als Satzung beschlossen. 

2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 

2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben übergeordneter Planungen 

Grundlagen der Bebauungsplanänderung sind: 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), geändert durch Art. 2 G v. 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

Verbindliche Vorgaben übergeordneter Planungen sind: 

- Ziele der Raumordnung 
Die Ziele der Raumordnung werden im Landsraumentwicklungsprogramm (LEP vom 
27.05.2016, GVOBl. M-V, S. 322) und im Regionalen Raumentwicklungsungsprogramm 
Mittleres Mecklenburg/ Rostock (RREP vom 22.08.2011, GVOBl. S. 938) dargelegt. 
Die Planänderung berührt keine Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

- Flächennutzungsplan 
Der am 01.03.2006 beschlossene Flächennutzungsplan der Hansestadt Rostock stellt für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes die Wohnbaufläche - W 15.5 - und zum 
Warnowufer hin eine Grünfläche dar.  
Die Bebauungsplanänderung ist unverändert aus dem Flächennutzungsplan der Hanse-
stadt Rostock entwickelt (§ 8 Abs. 2 BauGB). 

Sonstige übergeordnete Planungen: 

Die Planänderung berührt keine übergeordneten sonstigen Planungen der Hansestadt 
Rostock. 

2.2 Angaben zum Bestand 

2.2.1 Städtebauliche Ausgangssituation und Umgebung 
Der Änderungsbereich befindet sich in zentraler Lage des Plangebietes zwischen der Unter-
warnow und der Straße Zur Yachtwerft. Er stellt sich zzt. als Freiraumkorridor dar, in dem die 
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die Erschließungs- und Freianlagen nur teilweise fertiggestellt wurden. Die Fläche überwindet 
von Westen nach Osten eine Höhendifferenz von ca. 2,65 m (Längsgefälle ca. 1 - 1,2 %). 
Die geplante Fuß-/ Radwegeverbindung zum Warnowufer ist beidseitig mit Einfamilienhäusern 
bebaut. An den geplanten zentralen Platzraum grenzen zweiseitig (inzwischen) mit Mehrfami-
lienhäusern bebaute Flächen. Die östliche Platzseite grenzt an die Straße Zur Yachtwerft, die 
das Plangebiet zentral erschließt. Die westliche Platzseite grenzt an Einfamilienhäuser und 
geht mittig in einen Freiraumkorridor in Richtung Warnow über. 

2.2.2 Nutzung und Bebauung 
Das Areal des Änderungsbereichs ist derzeit überwiegend ungenutzt. Es stellt sich im Bereich 
des Platzraums als ebene Fläche mit Rasenansaat dar. In den Randbereichen, die zu den mit 
Mehrfamilienhäusern bebauten Grundstücken gehören, sind bereits gepflastert Wege, Zier-
beetflächen und zwei Spielanlagen entsprechend einem zuvor abgestimmten Gestaltungskon-
zept angelegt. Der Freiraumkorridor zur Warnow wird von zwei Trampelpfaden gequert, die 
jeweils die Straßen Zeesenweg – Kutterweg und Jollenweg – Kadettweg fußläufig verbinden.  

2.2.3 Soziale, verkehrliche und stadttechnische Infrastruktur 
Im Ortsteil Gehlsdorf befinden sich Einzelhandelseinrichtungen der Grundversorgung, gastro-
nomische Angebote, Arztpraxen sowie eine Kindertagesstätte und eine Grundschule.  
Das Baugebiet „Ehemaliges Marinegelände“ ist über die Straße Zur Yachtwerft gut in das 
Hauptstraßennetz der Stadt eingebunden. Es ist an die ÖPNV-Buslinien der RSAG ange-
schlossen. 

2.2.4 Eigentumsverhältnisse 
Die von der Planänderung betroffenen Flurstücke befinden sich überwiegend im Eigentum der 
WIRO - Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH (WIRO) ; (Flurstücke 442/306 ;  
442/151, /152). Die jeweils 1,25 m breiten Randflächen der geplanten Fußgänger- und Rad-
wegeverbindung sind Bestandteil der angrenzenden privaten Wohngrundstücke. Die Randflä-
chen des geplanten zentralen Platzraums im nordöstlichen Änderungsbereich sind ebenfalls 
privat (Flurstücke 442/146 ; 442/157 ; 442/304 ; 442/305). 

3 PLANUNGSINHALTE 

3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche 

Bauliche Nutzungen werden von der 2. Änderung des B-Plans nur formal betroffen.  
Beidseitig der Fuß-/ Radwegeverbindung erfolgte die private Grundstücksbildung unter Inan-
spruchnahme eines jeweils 1,25 m breiten Streifens der bisher festgesetzten Fußgänger-Ver-
kehrsfläche; eine bauliche Nutzung war auf diesen Grundstücksteilen bisher unzulässig. 
Mit der Planänderung wird hier eine Anpassung an die tatsächlichen Nutzungsverhältnisse 
vorgenommen. Die besagten Grundstücksteile werden nunmehr als Baugebietsflächen - All-
gemeines Wohngebiet, § 4 BauNVO - festgesetzt. Die Grundstücksteile gehören weiterhin 
nicht zu den überbaubaren Grundstücksflächen (Lage außerhalb der unverändert fortgelten-
den Baugrenzen). Aufgrund der (ebenfalls unverändert fortgeltenden) Textfestsetzung 
Nr.  2.1.1. sind auch Nebengebäude, Stellplätze oder Garagen auf diesen Grundstücksteilen 
weiterhin unzulässig. 

3.2 Sonstige Nutzungsarten von Flächen, hier: Verkehrsflächen 

Die Planänderung betrifft eine Wasserfläche und eine Fläche für den Fußgängerverkehr zwi-
schen der Straße Zur Yachtwerft und dem Ufer der Unterwarnow. Hier wird die Festsetzung 
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über die Wasserfläche aufgegeben, die bisher als Becken im zentralen Platzraum mit anschlie-
ßendem Wasserlauf in Richtung Unterwarnow konzipiert war. Mit der Planänderung wird der 
beschriebene Bereich nunmehr vollflächig als Fläche für den Fußgänger- und Radverkehr fest-
gesetzt.  
Der bereits im Ursprungsplan festgesetzte Platzbereich bleibt in seinen Abmaßen unverändert. 
Der westlich anschließende Fußweg verbleibt mit einer Gesamtbreite von 7,5 m (bisher 
2 x 2,5 m). Der insgesamt als öffentliche Verkehrsfläche der besonderen Zweckbestimmung 
‚Fuß-/ Radweg‘ festgesetzte Korridor soll einen 3,0 m breiten, befestigten Weg mit randlicher 
Begrünung aufnehmen. Im westlichen Abschluss des Fuß-/ Radweges werden beidseitig Teile 
der bisher festgesetzten Grünfläche zwischen den Wohngrundstücken und dem Uferweg in 
die Fuß-/ Radverkehrsfläche einbezogen. 
Die Wegeverbindung hat maßgeblich eine strukturbildende Bedeutung für das Plangebiet und 
gewährleistet die im Plankonzept angelegte Gliederung in kurze Wohnstraßen mit einer Zäsur 
zwischen nördlichem und südlichem Planbereich. Im Wege- und Erschließungssystem des 
Plangebietes kommt der Fußgänger- und Fahrradverbindung eine ergänzende Bedeutung zu; 
der Anschluss an den übergeordneten Fuß-/ Radweg am Warnowufer erfolgt funktionsgerecht 
und in der Hauptsache über die Steuerbordstraße und über die Backbordstraße. Die Ergän-
zungsfunktion im Wegenetz erwächst insbesondere aus der Fortsetzung des von Osten kom-
menden Grünzuges mit Spielplatz in Richtung Unterwarnow und aus der planerischen Inten-
tion, einen zentralen Platzbereich in der Mitte des Wohngebietes zu gestalten.  
Für die Gestaltung des Platzraumes und der Wegeverbindung wurde ein Gestaltungsplan er-
arbeitet und mit der Erschließungsträgerin sowie dem privaten Bauherrn für die am Platzraum 
liegenden Flächen abgestimmt (siehe ANLAGE). Er beinhaltet die Anlage eines begrünten 
Stadtplatzes mit Sitzgelegenheiten, kleinen öffentlichen Spielangeboten, ein Wasserspiel als 
baukünstlerischen Akzent und einen Wechsel von befestigten Bereichen mit begrünten Flä-
chen, die als Rasen und als Schmuckbeet sowie auch mit Bäumen (Silberpappel) zu gestalten 
sind. Auf der nach Westen an den Platzbereich anschließenden Wegeverbindung werden 
diese Gestaltungsgrundsätze fortgeführt. Hier ist eine organisch geschwungene, 3 m breite 
Wegeführung mit randseitigen Rasenflächen, einem Gräserband und Schmuckbeetflächen 
vorgesehen; zur Herausarbeitung der vertikalen Raumdimension werden einzelne Baumpflan-
zungen als Baumreihenfragmente geplant. Als Baumart wurde die Säulenhainbuche gewählt, 
da diese Baumart eine kleine und schmale Wuchsform auszeichnet. Die Achsenschnittpunkte 
mit den quer verlaufenden Wohnstraßen sollen als kleine Verweilbereiche ausgeformt werden, 
an denen jeweils auch eine öffentliche Spielstation vorgesehen ist. Am westlichen Abschluss 
des Fuß-/ Radweges soll Raum für eine Treppe/ Rampe zur Überwindung der Höhendifferenz 
(Böschung) und für die Gestaltung eines möblierten und begrünten Verweilbereichs mit einer 
kleinen öffentlichen Spielstation eröffnet werden. 
Der Gestaltungsplan bildet die konzeptionelle Grundlage für diese Planänderung und für die 
anschließende Umsetzung auf der Ebene des Erschließungsvertrages (öffentlicher Raum) 
bzw. des privaten Bauvorhabens (privater Raum). Der betroffene private Bauherr hat sich be-
züglich der zum Platzraum gehörigen privaten Flächenanteile gegenüber der Erschließungs-
trägerin vertraglich verpflichtet, hier einen uneingeschränkten Zugang für die Öffentlichkeit 
dauerhaft einzuräumen; die Umsetzung der bestehenden Verpflichtungen aus dem Erschlie-
ßungsvertrag ist dadurch gewährleistet. 
Die mit dem planungsrechtlichen Instrumentarium steuerbaren Bestandteile des Gestaltungs-
plans wurden in die B-Planänderung aufgenommen. Dies betrifft eine Abgrenzung der öffent-
lichen Flächen des Platzbereichs, die zur Sicherung seiner Aufenthalts- und Verbindungsfunk-
tion erforderlich sind, von ergänzenden privaten Platzflächen, die ihrerseits der ergänzenden 
räumlichen Ausformung des Platzraumes sowie der Freiraumsicherung und Gestaltung die-
nen. Dabei wird die o.a. privatrechtliche Verpflichtung zur Zugänglichkeit der privaten Platzflä-
chen für die Allgemeinheit durch Festsetzung eines entsprechenden Wegerechts öffentlich-
rechtlich fixiert. Weiterhin werden die vorgesehenen Baumpflanzungen als zusätzliche An-
pflanzgebote in den B-Plan aufgenommen. Für weitergehende Detaillierungen fehlt es an einer 
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gesetzlichen Regelungsermächtigung im Rahmen eines B-Plans. Der Gestaltungsplan ist des-
halb ebenfalls Gegenstand des Erschließungsvertrags zwischen der Stadt und der Erschlie-
ßungsträgerin. 

3.3 Verkehrserschließung, Flächen für Versorgungsanlagen 

Aus der 2. Änderung des B-Plans ergeben sich keine Auswirkungen auf die Verkehrserschlie-
ßung des Plangebietes oder auf einen veränderten Flächenbedarf für Versorgungsanlagen. 
Im Änderungsbereich sind keine Trassen oder Flächen für übergeordnete Versorgungsleitun-
gen zu beachten. 

3.4 Technische Infrastruktur 

Die Planänderung berührt im Bereich der öffentlichen Erschließung Belange der Straßenbe-
leuchtung und der Regenentwässerung.  
Eine ausreichende und funktionsgerechte Straßenbeleuchtung und Oberflächenentwässerung 
ist bei der Herstellung der Erschließungsanlage zu berücksichtigen. Das auf den Platz- und 
Wegeflächen des Änderungsbereichs anfallende Oberflächenwasser soll leitungsgebunden 
direkt in die Unterwarnow eingeleitet werden.  

3.5 Grünordnung 

Die Grundzüge des Grünordnungskonzeptes des Plangebietes werden von der 2. Änderung 
nicht berührt. Die im ursprünglichen Konzept baulich dominierte Gestaltung des Platzraums 
und der angeschlossenen Wegefläche soll nunmehr jedoch stärker durch landschaftsplaneri-
sche Elemente geprägt werden (Konzept – siehe Pkt. 2.2). Als neues, zusätzliches Gestal-
tungselement werden Bäume als Gestaltungselement eingeführt und im Plan als Anpflanzebot 
festgesetzt. 
Am westlichen Abschluss der Fußgänger- und Radwegeverbindung sind 5 Hybridpappeln, die 
bisher mit einem Erhaltungsgebot im B-Plan festgesetzt sind, von der Planung betroffen. Die 
bestehenden Hybridpappeln (StU 2,30 / 1,80 / 3-stämmig 2,88 / 2,30 / 2,30m) erwecken einen 
vitalen Gesamteindruck. Im Schwachastbereich ist ein leichter Totholzanteil zu verzeichnen. 
Durch das artbedingte Wurzelwachstum sind Schädigungen am angrenzenden Uferradweg 
festzustellen. Planbedingt wird das bisherige Erhaltungsgebot mit der 2. Planänderung aufge-
hoben. Gleichwohl unterliegt eine Fällung der Bäume dem Ausnahmevorbehalt nach § 20 (3) 
NatSchAG M-V und setzt in diesem Zusammenhang entsprechende Ersatzpflanzungen vo-
raus. Die Untere Naturschutzbehörde hat die Erteilung der Ausnahmegenehmigung im 
Planänderungsverfahren in Aussicht gestellt. 
Das Ausnahmeerfordernis ergibt sich zunächst aus einer offensichtlich fehlerhaften Einmes-
sung der Bäume, die tatsächlich unmittelbar in der Wegeachse stehen und insoweit mit einer 
Verwirklichung der festgesetzten Wegeverbindung unvereinbar sind. Das Erfordernis einer 
Fällung der Bäume ergibt sich konkret aus der Notwendigkeit, den örtlich bestehenden Hö-
henunterschied (Hochwasserböschung) durch eine Treppenanlage und auch barrierefrei 
durch eine Rampe überwinden zu können. Ersatzpflanzungen können in die Neugestaltung 
der Verkehrsanlage integriert werden und werden dafür im örtlichen Zusammenhang als An-
pflanzgebot neu festgesetzt. 
Die Planänderung berührt keine bisher getroffenen Regelungen über naturschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen. Zusätzlichen Eingriffe werden durch die 2. Änderung nicht ausgelöst. 
Eine Eingriffs-/ Ausgleichsbetrachtung erübrigt sich darüber hinaus auch in Anwendung des 
§ 13a (2) BauGB. 
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3.6 Nutzungsbeschränkungen, Immissionsschutz 

Die 2. Planänderung hat keine Auswirkungen auf die bestehenden Regelungen zum Immissi-
onsschutz. 

3.7 Übernahme von Rechtsvorschriften 

3.7.1 Örtliche Bauvorschriften/Gestaltung 
Die bestehenden örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagengel-
ten fort und werden durch die Planänderung nicht berührt. 

3.7.2 Naturschutzrechtliche Festsetzungen 
Auf die Vorschriften des § 18 NatSchAG – Gesetzlich geschützte Bäume – und den damit 
verbundenen Ausnahmevorbehalt bei Baumfällungen wird hingewiesen (vergl. Pkt. 3.5). 

3.8 Kennzeichnungen/Nachrichtliche Übernahmen  

Im Änderungsbereich sind keine Flächen bekannt, die nach § 9 (5) BauGB besonders zu kenn-
zeichnen wären. 

4 SCHWERPUNKTE DER ABWÄGUNG 

Im Zuge der planerischen Abwägung zu der 2. Änderung des Bebauungsplans war insbeson-
dere über die Bedeutung des Wasserlaufs für die städtebauliche Qualität des Wohngebietes 
und über die Verhältnismäßigkeit zu dem Herstellungs- und Unterhaltungsaufwand einer sol-
chen Anlage zu entscheiden. 
Eine spezifische städtebauliche Qualität des Baugebietes resultiert hauptsächlich aus der be-
sonderen Lage an dem natürlichen Flusslauf der Unterwarnow, die vor allem für die westlich 
gelegenen Bauzeilen einen besonderen landschaftlichen Wert darstellt. Ein hufeisenförmiger 
Straßenraum bildet die gebietsübergreifende Grundstruktur des Erschließungssystems, die 
durch einen mittigen Grünzug ergänzt wird. Sie kennzeichnen diesen Siedlungskörper als 
planmäßige städtebauliche Entwicklung und ermöglichen ein von Fremdverkehren weitgehend 
unbelastetes Wohnen. In seinen sonstigen Qualitätsmerkmalen wird das Gebiet durch eine 
homogene, dem Wohnen dienende Straßenrandbebauung geprägt. Diese kleinräumige Bau-
struktur ist durch kurze Stichstraßen in Wohnnachbarschaften mit jeweils ca. 15 Einfamilien-
häusern gegliedert und entspricht der Typik moderner Einfamilienhausgebiete. 
Die mit der 2. Planänderung aufgegebene Festsetzung einer Wasserfläche geht zurück auf 
ein ursprüngliches Planungskonzept, das u.a. ein fleetartig in das Baugebiet hineingezogenes 
Kanalsystem vorsah. Dieser Planungsaspekt wurde aus unterschiedlichen Gründen jedoch 
bereits mit der Aufstellung des B-Plans aufgegeben. Das Thema Wasser wurde letztlich redu-
ziert auf einen von einer Fußgängerverbindung beidseitig begleiteten Wasserlauf, der das 
westliche Plangebiet in einen nördlichen und einen südlichen Teil gliedert und in dieser Funk-
tion die Zäsurfunktion fortsetzt, die der Grünzug im östlichen Plangebiet ausübt. Die städte-
bauliche Bedeutung dieser Fläche liegt insoweit vorrangig in ihrer gliedernden Wirkung und in 
der Verbindungsfunktion zwischen der Straße Zur Yachtwerft und dem Warnowufer.  
Dem gegenüber verlangt eine Umsetzung des bisher zugelassenen Wasserlaufs aufgrund der 
Gefällesituation eine vergleichsweise aufwendige technische Lösung. Die damit verbundenen 
erheblichen Herstellungskosten und der dauerhafte Betriebskostenaufwand zur Bereitstellung 
des Wassers sowie zur Gewährleistung eines Pumpenbetriebs und der hygienischen Anfor-
derungen konnten nicht in ein vertretbares Verhältnis zu dem städtebaulich-gestalterischen 
Mehrwert einer solchen wassertechnischen Anlage gebracht werden. 
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Im Ergebnis dieser Aufwand-Nutzen-Abwägung wurde deshalb entschieden, die Festsetzung 
einer Wasserfläche aufzugeben und die gesamte Fläche, die bereits im rechtskräftigen Be-
bauungsplan auf geringerer Fläche eine Fußwegeverbindung beinhaltete, nunmehr gänzlich 
dem Fußgänger- und Radverkehr zu widmen. In einer hierzu im Zusammenhang mit dem 
Planänderungsverfahren erarbeiteten Gestaltungsplanung wurde eine qualitativ hochwertig zu 
gestaltende Platz- und Wegefläche abgestimmt, die mit Aufenthalts- und Spielangeboten und 
mit landschaftsplanerischen Akzenten ausgestattet ist. Eine solche Anlage ist in vergleichbarer 
Weise geeignet, die Gliederungs- und Verbindungswirkung des bisherigen Konzeptansatzes 
zu erfüllen. Ein derart verändertes Umsetzungskonzept stellt deshalb auch keine Nachteile für 
die umgebenden Wohnnutzungen und die damit verbundenen privaten Belange der Anwohner 
und sonstiger potenzieller Nutzer dar. 

5 FLÄCHENBILANZ 

Auf der Grundlage Planänderung ergibt sich folgende Veränderung der Flächenbilanz dem 
Ursprungsplan gegenüber: 

 Nutzung Fläche in m² 
1. WA 1, 2, 3b, 4b, 5b , 6b, 7b, 8b, 9c, 10c + 411,47 
2. Öffentliche Fußgänger- und Radverkehrsfläche + 3.659,07 
3. Private Fußgänger- und Radverkehrsfläche + 2.728,59 
4. Öffentliche Grünflächen (Uferstreifen, Uferböschung) + 244,76 
5. Private Grünflächen (Versickerungsmulde) + 42,67 

6 SICHERUNG DER PLANDURCHFÜHRUNG 

6.1 Bodenordnende Maßnahmen 

Es ergeben sich keine Erfordernisse der Bodenordnung.  
Die Festsetzungen der Planänderungen entsprechen den bestehenden Katasterverhältnissen.  

6.2 Verträge 

Zur Sicherung der Herstellung des zentralen Platzes und der Fußgänger- und Fahrradverbin-
dung zur Unterwarnow wurde der bestehende Erschließungsvertrag zwischen der Hansestadt 
Rostock und der WIRO GmbH durch den Nachtrag vom 22.12.2020 geändert. 
In dem Nachtrag zum Erschließungsvertrag ist geregelt, dass die Erschließungsträgerin die 
zentrale Platzfläche als begrünten Stadtplatz mit Sitzgelegenheiten, kleinen öffentlichen Spiel-
angeboten und einem Wasserspiel sowie die geplante Fuß- und Radwegeverbindung zwi-
schen der Straße Zur Yachtwerft und dem Uferweg an der Unterwarnow einschließlich von 
Verweilbereichen mit öffentlichen Spielstationen im Bereich der Wegekreuzungen und im An-
schlussbereich an den Uferweg herzustellen hat. Bestandteil der Vereinbarung ist auch die 
Herstellung eines Wasserspiels auf dem Platz und die Verpflichtung der Erschließungsträgerin 
zum Betrieb und zur Unterhaltung und der Wasserfontäne über einen Zeitraum von 15 Jahren 
und anschließendem Eigentums- und Unterhaltsübergang an die Stadt. 

6.3 Kosten und Finanzierung 

Aufgrund der Planänderung sind keine Kosten aus öffentlichen Haushalten zu finanzieren. 
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Mit der Planänderung ist eine Reduzierung der bisher im Änderungsbereich geschätzten lau-
fenden Unterhaltungskosten verbunden. Auf der Grundlage einer vorläufigen Schätzung der 
Herstellungskosten sind für den festgesetzten öffentlichen Bereich Unterhaltungskosten von 
ca. 5.000 € pro Jahr (netto) zu kalkulieren. 

7 DURCHFÜHRUNGSRELEVANTE HINWEISE 

Für die zur Umsetzung der Fußgänger- und Radverkehrsanlage erforderliche Fällung von 5 
Hybridpappeln ist eine Ausnahme nach § 18 (3) NatSchAG M-V bei der Unteren Naturschutz-
behörde zu beantragen. 
Auf die Meldepflicht gegenüber dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V -
geologischer Dienst - sofern im Zuge der Baugrunderschließung Bohrungen niedergebracht 
werden, wird hingewiesen (§§ 4, 5 des Lagerstättengesetzes). 
Artenschutzhinweise: Im Zusammenhang mit den geplanten Baumfällungen der Pappeln sind 
die Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten zu berücksichtigen, die betroffen sein 
können. Zum Schutz der Brutvögel gilt § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz, wonach in der 
Zeit vom 1. März bis 30. September Bäume nicht gefällt oder gerodet werden dürfen. Es ist 
daher eine entsprechende „Bauzeitenregelung" für die Fällung der Bäume zu beachten. Wei-
terhin ist vor der Fällung der Bäume eine Kontrolle auf das Vorhandensein von Höhlen (Fle-
dermäuse, Brutvögel) zu veranlassen. Das gesetzliche Verbot des § 44 (1) BNatSchG bzgl. 
der Zerstörung oder einer Beeinträchtigung solcher Höhlen als jährlich wiederkehrend ge-
nutzte Vermehrungsstätte gilt das ganze Jahr. Beim Auffinden von besetzten oder bewohnten 
Höhlen sind entsprechende Ersatzmaßnahmen in Form von Nistkästen und/ oder Fledermaus-
kästen zu veranlassen.  
Sonstige Gehölzschnittmaßnahmen dürfen ebenfalls nicht zu einer erheblichen Störung von 
Bruten der Singvögel führen (§ 44 (1) BNatSchG). Der für die Gehölzschnittmaßnahmen Ver-
antwortliche ist verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeiten davon zu überzeugen, dass durch 
die Schnittmaßnahmen keine durch Vögel besetzte Höhlen oder Nester zerstört oder beschä-
digt werden können. 
Die Ausführungsplanung für die zentrale Platzfläche und die Fuß-/ Radwegeverbindung ist auf 
die unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse von Fußgängern und Radfahrern so abzustimmen, 
dass planerische und verkehrsrechtliche Präventionsmöglichkeiten von Konflikt- und Gefähr-
dungspotenzialen ausgeschöpft werden. Im Hinblick auf querende Leitungsbestände, auf die 
künftige Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fläche und aus Sicht des abwehrenden Brand-
schutzes sind nachfolgende Hinweise zu beachten: 
- Beachtung querender TW-/ SW-Leitungen (WWAV), Niederspannungskabel (SWR AG) in 

Höhe Jollenweg und Zeesenweg sowie von Anlagen des SWR-Wärme- und Fernmeldenet-
zes im Uferweg 

- Vermeidung von Bepflanzungen/Einbauten in den Sichtdreiecken von Radfahrern auf die 
seitlich einmündenden Wege und Berücksichtigung der Rücksichtnahmepflicht von Radlern 
gegenüber Fußgängern (Empfehlung: Zeichen 239 StVO / „Fußgänger“ und Zusatzzeichen 
1022-10 StVO / „Radfahrer frei“ - Vorrang Fußgängerverkehr, Radverkehr in Schrittge-
schwindigkeit) 

- Anordnung von Einbauten (Lichtmasten, Poller, Zaunelemente usw.) unter Berücksichtigung 
einer 2-achsigen Gehwegkehrmaschine (Vermeidung von Behinderungen). Die Tragfähigkeit 
muss dem Geräteträgerfahrzeug entsprechen (Gesamtgewicht 6500 kg, Spurbreite 1500 
mm, Fahrzeughöhe 2260 mm) 

- Beachtung der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr und der Liste der techn. Baubestim-
mungen (Anl. 7.4/1) zur Gewährleistung einer Befahrung durch Feuerwehrfahrzeuge; Aus-
stattung von Pollern mit Feuerwehrschließung 
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- Berücksichtigung von Witterungseinflüssen (Wellen-, Eisgang-, Hochwasser- und Windbe-
lastungen) auf das Treppen-/ Rampenbauwerk im Einmündungsbereich auf den Uferweg 

- Fugenversiegelung bei Pflasterflächen (Vermeidung Spontanvegetation) 
- Aufstellung von Papierkörben/ Abfallkörben (Modell „Cannes" der Fa. Hahne & Lückel Stadt-

mobiliar; 65 l; achteckig mit gelochter Abdeckung (Edelstahl) und integriertem Aschenbecher; 
einbetoniert/ verschraubt; Dreikantverriegelung; Behälter: Aluminium; Ständer: Stahl feuer-
verzinkt) 

Für den Platzraum erscheinen eine einheitliche Widmung und eine einheitliche Beauftragung 
von Reinigungs- und Winterdienstmaßnahmen aus Praktikabilitätsgründen zweckmäßig, weil 
der öffentliche und der private Teil des Platzraumes in der Öffentlichkeit als Einheit wahrge-
nommen werden. Die Grundlage hierfür bildet eine am 26.07.2016 bzgl. der Fläche geschlos-
senen Vereinbarung zwischen der Eigentümerin der privaten Fläche, der Erschließungsträge-
rin und der Stadt. 
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ANLAGE 
 
Wohnstandort Marine Gehlsdorf 
Zentrale Fußwegeverbindung 
- Entwurfsplanung, Lageplan - 
 
Dipl.-Ing. Thomas Henschel, Landschaftsarchitekt 
Rostock, 10.03.2017 
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